
Festschrift
ZUR ERRICHTUNG DER VERSORGUNGSANSTALT 
DES ÖSTERREICHISCHEN NOTARIATES

JANUAR 2020

Die Geschichte der notariellen 
Pensionsvorsorge in Österreich





FEST SCHRIF T DER VERSORGUNGSANSTALT DES ÖSTERREICHISCHEN NOTARIATES     3

Inhaltsverzeichnis

ISBN-NUMMER 978 -3-20 0 - 06794 -3

IMPRESSUM
Herausgeber und Medieninhaber (Verleger): Versorgungsanstalt  des österreichischen Notariates – VAN, Florianigasse 2, 1080 Wien. 
Druck: Print Alliance HAV Produktions GmbH, Druckhausstraße 1, 2540 Bad Vöslau

einleitung

Grußworte des Präsidenten der Österreichischen Notariatskammer            4

Grußworte des Präsidenten der Versicherungsanstalt des österreichischen Notariates 4

Vom Ruhestand aus gesehen: Grußworte des Vertreters der ehemaligen Notare   5

Grußworte der Kandidatenvertreterin        6

Vorwort des Herausgebers          7

inhalt

Die Geschichte der Altersversorgung im österreichischen Notariat    8

Von der Versicherungsanstalt zur Versorgungsanstalt      22

Die Versicherungsanstalt von 1948 – 2019       26
Eine Erfolgsgeschichte in Zahlen         

Ein kurzer Ausblick in die Zukunft        30



4     FEST SCHRIF T DER VERSORGUNGSANSTALT DES ÖSTERREICHISCHEN NOTARIATES 

Grußworte des Präsidenten der 
Österreichischen Notariatskammer

Mit der Versorgungsanstalt des österreichischen 
Notariates verfügt unser Berufsstand über eine 
eigenständige Körperschaft öffentlichen Rechts, 

die wie schon in der Vergangenheit die Versicherungsan-
stalt in Selbstverwaltung und gänzlich ohne Bundeszu-
schüsse die Standesmitglieder für die Fälle des Alters, der 
Berufsunfähigkeit und des Todes mit Leistungen auf qua-
litativ hohem Niveau versorgt. Durch die Überführung in 
die Versorgungsanstalt wurde unsere Autonomie gestärkt. 
Gleichzeitig ist aber auch unsere Verantwortung für die 
Versorgung unserer Standesmitglieder dadurch gestiegen. 

Als Standesfunktionär bin ich mir dieser großen Verant-
wortung bewusst, und ich werde die Versorgungsanstalt 
bei der Bewältigung der auf sie zukommenden Heraus-
forderungen – auch im Hinblick auf die demographischen 
Veränderungen – mit all meinen Kräften, aber auch mit 
meinen Erfahrungen, die ich in den letzten zehn Jahren 
als Vizepräsident der Versicherungsanstalt sammeln durf-
te, unterstützen.
Die Überführung war für uns ein großes Projekt, das 
nun erfolgreich umgesetzt werden konnte. Das war nicht 

selbstverständlich, sondern es bedurfte des Einsatzes vie-
ler Persönlichkeiten auf den verschiedensten Ebenen. Ih-
nen allen gebührt mein Dank. 

Die Altersversorgung im österreichischen Notariat kann 
mittlerweile auf eine lange, durchaus als erfolgreich zu be-
zeichnende Geschichte zurückblicken. Ich bin zuversicht-
lich, dass mit der Versorgungsanstalt des österreichischen 
Notariates eine Einrichtung geschaffen wurde, die in der 
Lage ist, auch für die Zukunft für unsere Standesmitglie-
der nachhaltig und auf angemessene Weise vorzusorgen. 

Unser berufsständisches Versorgungssystem ist ein Mus-
terbeispiel für die Verwirklichung des Solidaritätsprin-
zips. Diese Solidarität ist eine 
unserer besonderen Stärken. 
Ich werde mich dafür einset-
zen, dass es so bleibt.             

Dr. Michael Umfahrer  n   

Grußworte des Präsidenten der 
Versicherungsanstalt 

Die Absicherung der Standesmitglieder im Alter, bei 
Amts- bzw. - Berufsunfähigkeit, aber auch die Ver-
sorgung deren Hinterbliebenen war mir immer ein 

großes Anliegen. Daher hab ich schon vor rund zwanzig 
Jahren gerne und mit großem Interesse eine Funktion im 
Vorstand der Versicherungsanstalt übernommen. Beson-
ders gefreut hat es mich, als ich im Jahre 2010 zum Prä-
sidenten der Versicherungsanstalt gewählt wurde. Seither 
konnte ich dieses System besonders gut kennen lernen. In 
all den Jahren als Präsident der Versicherungsanstalt habe 
ich mich bemüht, gemeinsam mit den übrigen Vorstands-
mitgliedern die richtigen Entscheidungen zum Wohle der 
Versichertengemeinschaft zu treffen. Ein großes Anliegen 
hierbei waren mir immer die Sicherung des Vermögens der 
Notarversicherung und das vor allem als Reserve für jene 
Zeiten, in denen wir mit vermehrten Pensionsausgaben 
rechnen müssen. Zu diesen Reserven zählen auch die Im-
mobilien der Versicherungsanstalt.  In diesem Zusammen-
hang war eines meiner Ziele, den Wert der Immobilien zu 
sichern, aber ebenso diesen durch gezielte Investitionen, 

wie z.B. durch den Ausbau von Dachböden, zu erhöhen. 
Durch all diese Maßnahmen konnten die Mieterträgnisse 
und damit das Finanzergebnis der Versicherungsanstalt 
und deren Reserven signifikant gesteigert werden. 

In den vergangenen zwei Jahren stand die Überführung 
der Versicherungsanstalt in die Versorgungsanstalt im 
Vordergrund. Ich war dabei bestrebt, die Überführung so 
durchzuführen, dass die aktiven Standesmitglieder wei-
terhin mit angemessenen Pensionen rechnen können und 
dass auch alle jene, die bereits Pensionen nach dem NVG 
beziehen, auf dem gleichen Niveau abgesichert bleiben wie 
in der Vergangenheit.
Die Überführung ist gelungen. Die Versorgungsanstalt 
kann auf einem starken Fundament, der Versicherungsan-
stalt, aufbauen. Es freut mich, dass auch ich einen Teil dazu 
beitragen durfte. Dies alles war natürlich nicht allein mein 
Verdienst, sondern es bedurfte dazu eines starken und ver-
antwortungsbewussten Vorstandes und dementsprechen-
der Mitglieder, denen hiefür mein Dank gebührt. Hervor-
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heben möchte ich Herrn BM aD Dr. Nikolaus Michalek und 
meinen Stellvertreter, Herrn Dr. Michael Umfahrer, denen 
ich an dieser Stelle meinen ganz besonderen Dank für de-
ren Unterstützung und Mitwirkung bei der Führung und 
Verwaltung der Versicherungsanstalt ausdrücken möchte.

Damit die Notarversicherung gut und erfolgreich agieren 
kann, bedarf es neben den Funktionären aber auch guter 
und kompetenter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Versicherungsanstalt, denen ebenfalls mein Dank ge-
bührt. Stellvertretend für alle zuletzt Genannten möchte 
ich mich daher bei Herrn Direktor Dr. Felix Proksch 

bedanken, der mich und den gesamten Vorstand bei 
der Umsetzung unserer Beschlüsse stets bestens 
unterstützt hat.

Unserem Berufsstand und seiner 
Versorgungsanstalt wünsche ich 
viel Glück und Erfolg bei der 
Bewältigung aller auf sie 
zukommenden Herausforderungen. 

Ich bin mir sicher, es wird 
gelingen! Dr. Andreas Klein n

Vom Ruhestand aus: Grußworte des 
Vertreters der ehemaligen Notare 

Die Notarversicherung begleitet einen Notar sein ge-
samtes Berufsleben lang und das sehr verlässlich. 
In der Zeit als Aktiver mit Beitragsforderungen, ge-

legentlich mit Beitragsrückzahlungen und schließlich mit 
Pensionsleistungen. Wie gesagt, auf sie ist stets Verlass.

Zehn Jahre lang durfte ich als Präsident die Geschicke 
der Versicherungsanstalt mit lenken. In dieser Zeit konn-
te ich das System der notariellen Altersversorgung besser 
kennen lernen als die meisten anderen Standesmitglieder. 
Dabei wurde mir erst so richtig bewusst, welch kostbare 
Einrichtung – und damit spreche ich nicht von deren Ver-
mögen – der Berufsstand im vergangenen Jahrhundert 
geschaffen hat. Hervorheben möchte ich in diesem Zu-
sammenhang insbesondere das in der Notarversicherung 
besonders stark ausgeprägte Solidaritätsprinzip. So stellte 
die Notarversicherung zum Beispiel in Österreich die ein-
zige gesetzliche Pensionsversicherung dar, die einen An-
spruch auf eine „echte“ Mindestpension gewährleistete, 
die Wartezeit auf einen Pensionsanspruch ist wesentlich 
kürzer, als in der „großen“ Sozialversicherung und ein gar 
nicht so geringer Teil der Alterspension ist beitrags- bzw. 
einkommensunabhängig. Das sind nur einige Beispiele 
für das in der notariellen Pensionsvorsorge verankerte So-
lidaritätsprinzip. Diese Solidarität ist wichtig und sie soll 
so bleiben.

Bleiben soll auch das System der Finanzierung im Um-
lageverfahren. Dieses hat sich in der Notarversicherung 
über Jahrzehnte bewährt. Für die von den Versicherungs-
mathematikern vorausberechneten auf die Versorgungs-
anstalt in einigen Jahren zukommenden Zeiten, in denen 
mit einem verstärkten Pensionsaufwand zu rechnen sein 
wird, wurden bereits die notwendigen Reserven gebildet, 
ohne damit in ein Kapitaldeckungsverfahren zu wechseln.  
Wie unsicher die Finanzmärkte sein können, das wissen 
wir nicht erst seit 2008. Sich zu einem großen Teil in de-
ren Abhängigkeit zu begeben – wie es bei einem kapital-

gedeckten System der Fall ist – wäre für ein notarielles 
Versorgungswerk keineswegs von Vorteil.

Wir, die wir nun schon eine Pension beziehen, haben 
unseren Teil zum Erhalt des notariellen Pensionssystems 
bereits geleistet. Wir haben uns für den Berufsstand enga-
giert. Nun genießen wir die Früchte daraus. Wir „Alten“ 
leben jetzt, im Ruhestand, aber auch von den „Jungen“, 
von deren Arbeit, deren Einsatz und deren Beiträgen. Das 
muss uns bewusst sein. Das ergibt sich aus dem Umlage-
verfahren und aus dem Generationenvertrag – und auch 
das ist die im Berufsstand gelebte Solidarität. Der Jugend 
gilt heute unsere Wertschätzung und unser Dank. Und so-
weit und solange wir können, werden wir die Jungen un-
terstützen, mit unserer Erfahrung und mit unserem über 
ein Berufsleben lang erworbenen Wissen.
Was und wieviel uns Pensionisten die Versorgung im Nota-
riat tatsächlich wert ist, das merkt man sehr oft erst, wenn 
der Pensionsantritt naht oder wenn man bereits eine Leis-
tung von der Notarversicherung bezieht. Ich persönlich 
fühlte mich bei der Versicherungsanstalt bestens aufgeho-
ben und ich bin sicher, wir werden in Zukunft auch weiter 
hervorragend versorgt. Das gibt uns ehemaligen Notaren ein 
Gefühl der Sicherheit und der Geborgenheit. Der Dank dafür 
gebührt dem gesamten Berufsstand, mit dessen Hilfe dieses 
System aufgebaut werden konnte und durch dessen Unter-
stützung das System gut funktioniert und auch künftig 
funktionieren wird. Der Solidaritätsbeitrag, den wir monat-
lich von unserer Pension an die Ver-
sicherungsanstalt – künftig an die 
Versorgungsanstalt – leisten, kann 
symbolisch als ein kleines „Danke-
schön“ angesehen werden. Denn im 
System der notariellen Altersversor-
gung wirkt die Solidarität auch über 
den Pensionsantritt hinaus. Und dar-
auf können wir durchaus stolz sein. 

Dr. Engelbert Petrasch n
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Grußworte der Kandidatenvertreterin

Es ist Zeit, auf das 93-jährige Bestehen der Versiche-
rungsanstalt des österreichischen Notariates zu-
rückzublicken und gleichzeitig den Blick in die Zu-

kunft, auf die künftige Versorgung des österreichischen 
Notariates zu richten und zu fragen, welche Bedeutung 
und welchen Stellenwert die Pensionsvorsorge für die No-
tariatskandidaten und -kandidatinnen einnimmt.

Träger der Pensionsversicherung unseres Berufsstandes 
ist die umlagefinanzierte Versicherungsanstalt des öster-
reichischen Notariates, die dem Hauptverband der ös-
terreichischen Sozialversicherungsträger angehört. Mit 
01.01.2020 wird die Versicherungsanstalt des österreichi-
schen Notariates in eine eigenständige Körperschaft öf-
fentlichen Rechts namens „Versorgungsanstalt des öster-
reichischen Notariates“ übergeführt. Diese ist dann kein 
Sozialversicherungsträger mehr, sondern eine autonome 
berufsständische Versorgungseinrichtung. 

Mit dieser institutionellen Änderung eröffnen sich für 
unseren Berufsstand neue Perspektiven. Die Autonomie 
unseres Berufsstandes wird gestärkt. Die Aufgaben der 
Alters- und Hinterbliebenenversorgung werden in Eigen-
verantwortung erfüllt. Diese besondere versorgungsrecht-
liche Stellung ist für die Ausübung eines freien Berufes 
wie dem des Notars bzw. der Notarin unerlässlich.

Die Finanzierung der Pensionen erfolgt ausschließlich durch 
die Standesmitglieder. Es erfolgen keine Zuschüsse aus dem 
Bundesbudget. Das ermöglicht eine planbare Absicherung 
der Standesmitglieder für die Fälle des Alters, der Berufsun-
fähigkeit und des Todes. Aufgrund der in sich homogenen 
Risikogemeinschaft der Standesmitglieder ist eine genaue 
Planung sowie nachhaltige Gestaltung und Optimierung 
der Pensionen möglich. So werden der Beitragssatz, mit wel-
chem die von den in die Versorgung einbezogenen Personen 
monatlich zu leistenden Pensionsbeiträge berechnet wer-
den, und der Anpassungsfaktor, mit dem die bestehenden 
Pensionen erhöht werden, jährlich von der Hauptversamm-
lung, in welcher auch die Notariatskandidaten und -kandi-
datinnen vertreten sind, beschlossen. Der Beitragssatz ist 
unter Berücksichtigung einer mindestens 20-jährigen Pro-
gnose der finanziellen Entwicklung der Versicherungsan-
stalt bzw. künftigen Versorgungsanstalt alljährlich für das 
folgende Jahr so festzusetzen, dass die dauerhafte Deckung 
der Ausgaben gewährleistet ist. Für die Erhöhung des An-
passungsfaktors sind zu gleichen Teilen die Erhöhung der 
Verbraucherpreise und zu zwei Drittel die durchschnittliche 
prozentuelle Veränderung der Erträge aus den Beiträgen 
der Standesmitglieder der letzten drei abgeschlossenen Ge-
schäftsjahre gegenüber den jeweiligen Vorjahren maßgeb-
lich. Auf die finanzielle Lage der Versicherungsanstalt bzw. 
Versorgungsanstalt ist dabei Bedacht zu nehmen.

Gerade diese staatliche Unabhängigkeit, die personelle Ein-
grenzung auf eine überschaubare Anzahl an Versicherten 

und die autonome Gestaltung der Pensionsvorsorge stellen 
die Besonderheit und Bedeutsamkeit unseres Pensionssys-
tems dar, an welcher auch in Zukunft festzuhalten ist. Das 
gibt den Standesangehörigen Sicherheit.

Die Planbarkeit der eigenen Pensionsvorsorge wird unter-
stützt durch die jährlich versendete Kontonachricht. Mit 
der Kontonachricht ist die Pensionsberechnung verständ-
licher, nachvollziehbarer und transparenter. Man kann 
die Versorgungszeiten, die geleisteten Beiträge, die er-
worbenen Versorgungsmonate sowie die voraussichtliche 
Pensionshöhe ablesen.

Der von der Österreichischen Notariatskammer eingerich-
tete Sozialfonds zur Versorgung der Notariatskandidaten 
und -kandidatinnen für die Versicherungsfälle der Ar-
beitslosigkeit und der Mutterschaft runden das Angebot 
für eine planbare Vorsorge ab. Bei Vorliegen der Voraus-
setzungen wird den Versicherten über Antrag aus dem So-
zialfonds das Wochengeld analog den Bestimmungen des 
ASVG bzw. GSVG ausbezahlt. Zusätzlich zum Wochengeld 
werden Zuwendungen im Ausmaß der halben Prämien-/
Beitragsleistung für den Krankenversicherungsschutz 
und Zuwendungen, die den jeweiligen Mindestbeiträgen 
zur Pensionsversicherung entsprechen geleistet. Nota-
riatskandidatinnen sind aufgrund dieser Leistungen für 
den Fall der Mutterschaft sozial abgesichert. Auch nach 
Karenzende wird die Vereinbarkeit von Mutterschaft und 
Berufstätigkeit dadurch gefördert, dass der Sozialfonds 
bei einer Teilzeitbeschäftigung den der beschäftigungslo-
sen Zeit entsprechenden (aliquoten) Teil der anfallenden 
Prämien-/Beitragsleistungen für den Krankenversiche-
rungsschutz zur Hälfte und jenen Teil des Mindestbeitra-
ges bezahlt, der höher ist als der monatliche Beitrag zur 
Pensionsvorsorge, welcher sich aufgrund des festgesetzten 
Beitragssatzes errechnet.

Die staatliche Unabhängigkeit unseres Pensions- und Sozi-
alsystems kann durch die Überführung der Versicherungs-
anstalt in die Versorgungsanstalt des österreichischen Nota-
riates gewahrt bleiben. Neben der Versorgungsanstalt wird 
der Sozialfonds weiterhin seine Aufgaben wahrnehmen.

Abschließend ist der Versicherungsanstalt des österrei-
chischen Notariates sowie deren Funktionären ein großer 
Dank dafür auszusprechen, dass für das österreichische 
Notariat ein so erfolgreiches, auf 
die Anforderungen des Berufsstan-
des optimiertes Pensionssystem 
geschaffen werden konnte und der 
Versorgungsanstalt des österreichi-
schen Notariates viel Erfolg für ihre 
künftigen Aufgaben und Herausfor-
derungen zu wünschen.   
     

Mag. Dr. Silke Höller-Prantner n
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Vorwort des Herausgebers

Mit dem Bundesgesetz zur Überführung der 
Versicherungsanstalt des österreichischen No-
tariates in eine Versorgungsanstalt des öster-

reichischen Notariates in Art. 8 des Sozialversicherungs-
Organisationsgesetzes (SV-OG; BGBl. I, 100/2018) wurde 
die Versorgungsanstalt des österreichischen Notariates 
mit Wirkung ab 1. Jänner 2019 errichtet. Alle Rechte und 
Verbindlichkeiten der Versicherungsanstalt des österrei-
chischen Notariates gingen mit 1. Jänner 2020 auf die 
Versorgungsanstalt über. Gleichzeitig wurde das Notarver-
sicherungsgesetz 1972 durch das Notarversorgungsgesetz 
ersetzt.

Organisatorisch bedeutet dies eine große Veränderung 
der Pensionsvorsorge im österreichischen Notariat.  Mit 
der Errichtung der berufsständischen Versorgungsein-
richtung als weiterhin eigenständige Körperschaft öffent-
lichen Rechts entstand etwas in Österreich völlig Neues, 
Einzigartiges, das die besten Voraussetzungen mit sich 
bringt, auch für die kommenden Generationen nachhaltig 
und angemessen für die Fälle des Alters, der Berufsunfä-
higkeit und des Todes vorzusorgen.

Dies ist ein Grund zu feiern, aber auch Anlass für einen 
Rückblick auf die Geschichte der Altersversorgung im No-
tariat, die weit zurückreicht und die letztendlich als eine 
wahre Erfolgsgeschichte angesehen werden kann.

Die vorliegende Publikation bietet einen Überblick über 
die notariellen Versorgungssysteme der Vergangenheit, 
beleuchtet aber auch die Entstehung der Versorgungs-
anstalt des österreichischen Notariates mit all seinen Be-
sonderheiten. Abgerundet wird die Festschrift mit der 
Darstellung von Zahlen, Daten und Fakten, die sowohl 
die Treffsicherheit als auch die Stabilität des notariellen 
Altersversorgungssystems belegen.

Zu danken ist der Autorin und den Autoren für ihre wert-
vollen Beiträge, Dank gebührt aber auch den Mitarbeite-
rinnen der Abteilung Kommunikation der Österreichi-
schen Notariatskammer, die durch die Gestaltung des 
Layouts und durch die Unterstützung bei der Drucklegung 
maßgeblich an der Herausgabe der vorliegenden Publika-
tion mitgewirkt haben.

Die Versicherungsanstalt des öster-
reichischen Notariates wurde vor 
beinahe hundert Jahren gegründet, 
der nunmehr neu errichteten Ver-
sorgungsanstalt des österreichi-
schen Notariates möge eine zumin-
dest ebenso lange und erfolgreiche 
Geschichte beschieden sein. 
       

Hofrat Mag. Dr. Felix Proksch  n
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Die Geschichte der Altersversorgung 
im österreichischen Notariat

1. ZUR EINFÜHRUNG
Notare waren seit jeher besonders vorausblickend, wenn 
es um die Vorsorge für die Fälle des Alters, der Invalidi-
tät und des Todes ging. Früher als andere Berufsgruppen 
suchten sie konsequent nach nachhaltigen Systemen zur 
rechtzeitigen Absicherung für die genannten Fälle, an-
fangs mit weniger, schließlich mit großem Erfolg. Das 
Ergebnis dieser Suche bzw. sämtlicher Bemühungen, 
nämlich die Gründung der Versicherungsanstalt des öster-
reichischen Notariates als erste eigenständige gesetzliche 
Pensionsversicherung selbständig Erwerbstätiger in Ös-
terreich vor nun beinahe 100 Jahren kann man daher – 
wie in den folgenden Kapiteln beschrieben – mit Fug und 
Recht als etwas Besonderes und in Österreich durchaus 
Einmaliges bezeichnen.

Bis zum Inkrafttreten des Notarversicherungsgesetzes 
(NVG) im Jahre 1926 gab es für Notare und deren Fami-
lien keinen gesetzlichen Schutz vor den Gefahren der In-
validität, des Alters oder des Todes. Die Notariatsordnung 
des Jahres 1871 (NO 1871) regelte in diesem Zusammen-
hang schon damals in den §§ 19 lit. g und 169 (heute § 183) 
lediglich, dass jeder Notar bei bleibender Unfähigkeit zur 
Führung seines Amtes wegen körperlicher oder geistiger 
Gebrechen dieses verlustig ging, ohne dass es aber für den 
Notar und seine Angehörigen eine Versorgung gab. Eine 
Vorsorge musste daher jeder Notar für sich selbst treffen. 
Tat er dies nicht, so fiel er im Falle der Berufsunfähigkeit 
– sofern er über keine eigenen Mittel verfügte – der Ar-
mut und Fürsorge anheim. Dies galt genauso für die An-
gehörigen bzw. Hinterbliebenen im Falle des Todes eines 
Standesmitgliedes.

Demgegenüber wurden die Notariatskandidaten als An-
gestellte für die Dauer ihrer Zeit als Berufsanwärter nach 
und nach in die gesetzlichen Sozialsysteme einbezogen: 
1888 in die Unfall- und die Krankenversicherung sowie 
1907 in die Pensionsversicherung. Letzteres stieß jedoch 
auf vehementen Widerstand der Notare. Da die Kandida-
ten schließlich nicht dauerhaft Angestellte bleiben sollten, 
würden die erworbenen Versicherungszeiten nach ihrer 
Ernennung zum Notar regelmäßig verloren gehen, weil sie 
die Mindestversicherungszeit für den Pensionsanspruch 
nicht erreichten. Aus diesem Grund kämpften die Standes-
vertreter für eine Ausnahme der Berufsanwärter von der 
Pensionsversicherung der Angestellten, die schließlich im 
Jahre 1914 erfolgte. Ab dann teilten die Kandidaten hin-
sichtlich der Gefahren der Invalidität, des Alters und des 
Todes wieder das Schicksal der Notare.

2. VON DEN ANFÄNGEN BIS 1926

2.1. MÖGLICHKEITEN DER VORSORGE FÜR 
STANDESMITGLIEDER AB DEM AUSGEHENDEN 18. 
BIS ZUM BEGINNENDEN 20. JAHRHUNDERT
Seit dem weitgehenden Zusammenbruch der zünftischen 
Organisationsformen und der beginnenden industriellen 
Revolution, mit der auch die Auflösung der bestehenden 
sozialen Sicherungssysteme einherging, kam es ab dem 
ausgehenden 18. Jahrhundert zur Entstehung von priva-
ten Versicherungsvereinen und Sparkassen, die allen Be-
völkerungsgruppen offenstanden. Daneben konstituierten 
sich für spezifische bürgerliche Berufsgruppen eine große 
Zahl von Pensions- und Versicherungsinstituten, welche 
ihren Mitgliedern bzw. deren Hinterbliebenen gegen Leis-
tung eines jährlichen Beitrages bei Alter, Arbeitsunfähig-
keit oder im Todesfall Pensionen zahlten.

Die ältesten Versorgungseinrichtungen, denen Notare und 
Kandidaten beitreten konnten, waren die im Jahre 1760 
gegründete „Witwen- und Waisen-Pensionsgesellschaft 
des juridischen Doctoren-Collegiums in Wien“ und die im 
Jahre 1766 gegründete „Witwen- und Waisen-Societät der 
Prager juridischen Facultät“. Promovierte Juristen hatten 
hier die Möglichkeit, gegen Zahlung von Jahresbeiträgen 
für Frau und Kinder im Falle des Todes vorzusorgen. Zu-
sätzlich wurden die Kollegien durch Promotionstaxen ge-
speist. Der Kreis der Notare und Kandidaten, der diesen 
Gesellschaften beitreten konnte, war allerdings sehr ein-

Alte Ansicht des Hauses Florianigasse 2, 1080 Wien; seit 1967 Sitz der 
Versicherungsanstalt des österreichischen Notariates

DDr. Wolfgang Gabler; Hofrat Mag. Dr. Felix Proksch 
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geschränkt, denn die Promotion war mit hohen Prüfungs-
gebühren verbunden, die sich viele Studenten nicht leisten 
konnten. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts erhielten diese 
Sozietäten jedoch keine Zuwendungen aus den Promoti-
onstaxen mehr.

Das Wiener Doktorenkollegium erreichte 1883 mit 475 
Mitgliedern seinen Höchststand. Als Grund der verhält-
nismäßig geringen Zahl an Versicherten wurden die Las-
ten der Beiträge und die dreijährige Wartezeit für einen 
Pensionsanspruch ausgemacht: Verstarb ein Mitglied vor 
Ablauf dieses Zeitraumes, erhielten die Hinterbliebenen 
keine Pension. Dieser Härte versuchte man mit einem 
Aushilfsfonds zu begegnen, dessen Zinsen der Unter-
stützung bedürftiger Witwen und Waisen dienten, deren 
Gatten bzw. Väter vor Ablauf des Trienniums verstorben 
waren. Dessen ungeachtet lobte der Standesfunktionär 
Leone Roncali in der Notariatszeitung des Jahres 1874 die 
außerordentlichen Vorteile der Gesellschaft, wonach kei-
ne andere Lebens- oder Rentenversicherungsanstalt dieser 
Zeit gegen verhältnismäßig geringe Prämien eine so hohe 
Pension für Witwen und Waisen bis zur Großjährigkeit 
zahlen würde.

Eine weitere Möglichkeit der Vorsorge bot die „Gesell-
schaft zur Versorgung mitteloser und gebrechlicher Wiener 
Advocaten und Mitglieder der juridischen Fakultät Wien“. 
Notare und Notariatskandidaten konnten dieser Sozietät 
beitreten, wenn sie Absolventen der Rechtswissenschaft-
lichen Fakultät der Universität Wien waren. Diese 1812 
gegründete Sozietät hatte jedoch nur eine geringe Zahl 
von Mitgliedern unter den Standesangehörigen: Im Jahre 
1873 fanden sich unter den 73 Mitgliedern lediglich zwei 
emeritierte Notare.

Ausschließlich Notaren, die im Kronland Böhmen ihren 
Amtssitz hatten, stand der Beitritt zu der im Jahre 1858 
gegründeten „Witwen- und Waisen Societät der Notare im 
Königreich Böhmen“ offen. Zweck dieses Vereines war die 
Unterstützung der Witwen und Waisen durch jährliche 
Pensionen. Die Gesellschaft löste sich im Jahre 1910 auf.

Schließlich ist der „Unterstützungsverein für Advocaten 
und Notare, deren Hilfsarbeiter, Witwen und Waisen in 
Wien“ zu nennen. Dieser im Jahre 1861 behördlich ge-
nehmigte Verein wurde vom Wiener Notar Carl Emil von 
Kißling gegründet und hatte seinen Sitz zuerst in Linz, 
ab 1867 in Wien. Er stand Notaren, Anwälten, aber auch 
den Berufsanwärtern und Kanzleigehilfen gleichermaßen 
offen, doch waren die Mitglieder tatsächlich zum großen 
Teil Standesgenossen: Im Jahre 1865 setzte sich der Ver-
ein aus 13 Advokaten, 72 Notaren, sechs Berufsanwärtern 
beider Stände und 26 Hilfsarbeitern zusammen. Die mä-
ßige Attraktivität des Unterstützungsvereines bei seinen 
Zielgruppen versuchte man dadurch zu heben, dass gegen 
Einzahlung geringer Beitritts- und Jahresgebühren stattli-
che Pensionen gewährt wurden. Dieses Bestreben des Ver-
eines entbehrte jeglicher versicherungsmathematischen 

Basis, was zu Statutenreformen zwang. Auf Grund seiner 
schwierigen wirtschaftlichen Lage strebte der Verein eine 
Fusion mit dem Pensionsinstitut des Österreichischen No-
tarenverein an. Als diese scheiterte, löste sich der Unter-
stützungsverein im Jahre 1886 auf.

2.2. DAS PENSIONSINSTITUT DES ÖSTERREI-
CHISCHEN NOTARENVEREINES
Die oben dargestellten Institute konnten nicht die erhoffte 
sichere Versorgung der Standesmitglieder und ihrer Hin-
terbliebenen im Falle von Invalidität oder Tod gewähr-
leisten. Ursachen waren einerseits die schlichte Ignoranz 
elementarer versicherungstechnischer Grundsätze, die zu 
nachträglichen Herabsetzungen der Leistungen führte, an-
dererseits die Tatsache, dass sich offenkundig viele Stan-
desangehörige die Prämien einfach nicht leisten konnten 
oder sich lieber gleich anderweitig privat versicherten. 
Selbst diejenigen Standesgenossen, die solchen Vereinen 
beigetreten waren, überschätzten nicht selten ihre Leis-
tungsfähigkeit und gerieten mit ihren Prämienzahlungen 
in Rückstand, was zum Vereinsausschluss und damit zum 
Erlöschen des Leistungsanspruchs führte.

Aus diesem Grund gab es Bestrebungen, ein Versorgungs-
institut für den Notarenstand zu schaffen. Kurze Zeit nach 
dem Inkrafttreten der NO 1871 verfasste das oberöster-
reichische Notarenkollegium eine Denkschrift, in der die 
Versorgungsfrage thematisiert wurde, was jedoch noch 
keine unmittelbaren Folgen zeitigte. Auf gesamtstaatlicher 
Ebene wurde auf dem Delegiertentag der österreichischen 
Notariatskammern im Jahre 1879 auf die Notwendigkeit 
der Vorsorge für invalide Notare und Notariatskandida-

Leone Roncali, Gründer des Pensionsinstitutes des Österreichischen 
Notarenvereins 
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ten sowie deren Hinterbliebene hingewiesen. Aber erst 
mit der Gründung des Österreichischen Notarenvereines 
im Jahre 1881 in Prag kam Bewegung in die Sache: Die 
Statuten des Vereines sahen die Einrichtung eines Ver-
sorgungsinstitutes vor, aus dessen Vermögen an Notare, 
Notariatskandidaten sowie deren Witwen und Waisen 
Pensionen und Erziehungsbeiträge ausgezahlt werden 
sollten. Schon im gleichen Jahr wurde die Umsetzung in 
Angriff genommen: Ein neu gebildetes Exekutivkomitee 
wurde mit der Erstellung der Statuten des Pensionsins-
titutes betraut. Dabei wurde die verpflichtende Einbezie-
hung sämtlicher Notare in diesen Verein angestrebt, was 
jedoch nicht realisiert wurde. Die Vereinsstatuten wurden 
im Jahre 1882 beschlossen und 1883 vom Innenministe-
rium genehmigt.

Die Mitgliedschaft beim Österreichischen Notarenverein 
war Voraussetzung für den Eintritt in das Pensionsins-
titut und stand allen Standesangehörigen in der öster-
reichischen Reichshälfte offen. Die lediglich freiwillige 
Mitgliedschaft der Standesmitglieder wurde allerdings 
als unbefriedigend angesehen. Bis zur konstituierenden 
Sitzung der General-
versammlung des 
Pensionsinstitutes 
am 17. November 
1883 waren diesem 
zwar 50 Notare und 
Notariatskandida-
ten als Mitglieder 
beigetreten, jedoch 
wurden bis dahin lediglich 54 Versicherungsverträge ab-
geschlossen, obwohl für den Beitritt offensiv geworben 
wurde. Die Zahl der beitretenden Mitglieder war auch in 
der Folgezeit eher mäßig. Viele Notare, die auf Grund ih-
res fortgeschrittenen Alters keine Pension mehr erhalten 
konnten, traten dem Institut lediglich als unterstützende 
Mitglieder bei.

Das Leistungsspektrum des Pensionsinstitutes umfasste 
Invaliditäts- und Alterspensionen für Notare und Kandi-
daten sowie Witwen- und Waisenpensionen für Hinter-
bliebene nach Mitgliedern. Die Höhe der Pensionen rich-
tete sich ursprünglich nach drei Klassen zu 300, 600 und 
900 Gulden. Wenn ein Mitglied das 65. Lebensjahr voll-
endet hatte, wurde diesem bis zu seinem Tode eine Pen-
sion ausgezahlt. Übte das Mitglied sein Amt über diese Al-
tersgrenze noch weiter aus, gab es prozentuelle Abschläge. 
Im Falle des Todes eines Mitgliedes gebührte der Witwe 
vom Todestage ihres Gatten eine Pension. Waren jedoch 
Kinder vorhanden, erhielt die Witwe die Hälfte der Pen-
sion, die andere Hälfte kam den Nachkommen zu. War 
die Ehegattin bereits vorverstorben, stand den Kindern 
die ganze Pension zu. Starb die Witwe in der Folge oder 
ging sie eine neue Ehe ein, so kamen die Kinder ebenfalls 
in den Genuss der vollen Pension. Umgekehrt erhielt die 
Witwe die ganze Pension, wenn die Waisen „wegfielen“. 
Der Pensionsanspruch der Kinder erlosch mit Vollendung 

des 22. Lebensjahres, bei Töchtern bereits im Falle einer 
früheren Eheschließung.

Ein großer Nachteil der Versicherung war eine dreijährige 
Wartezeit für den Leistungsanspruch. Verstarb ein versi-
chertes Standesmitglied vor Ablauf der Frist oder wurde 
es in diesem Zeitraum invalid, so wurden keine Leistun-
gen aus der Versicherung ausbezahlt. Um die Folgen die-
ses Nachteils abzufedern, wurde für die Hinterbliebenen 
nach betroffenen Notaren und Kandidaten im Jahre 1888 
der „Kaiser-Franz-Joseph-Jubiläumsfonds“ eingerichtet, aus 
dem diese finanzielle Leistungen als Versorgung erlangen 
konnten.

Auch von den Notaren wurde deutliche Kritik am Pen-
sionsinstitut geübt: Bei den Versicherten des Pensions-
institutes wären Fälle gar nicht selten, bei denen Notare 
jahrelang nicht unbeträchtliche Einzahlungen für eine 
Witwen- und Waisenpension leisten würden, die Gattin 
jedoch vor dem Versicherten starb und die Kinder die Al-
tersgrenze für einen Rentenanspruch überschritten hät-
ten. In solchen Fällen wären Notare gezwungen gewesen, 

unter Verlust aller 
Einzahlungen aus 
dem Pensionsinsti-
tut auszutreten, um 
nicht weitere zweck-
lose Zahlungen leis-
ten zu müssen.

Bis 1888 erhöhte 
sich die Zahl der Mitglieder des Pensionsinstitutes auf 157, 
in diesem Jahr waren beim Pensionsinstitut 180 Versiche-
rungsverträge abgeschlossen. Die scheinbar stark steigen-
de Zahl von Mitgliedern beim Pensionsinstitut war in 
Relation zur Gesamtzahl der Standesgenossen tatsächlich 
gering: Ende 1889 gab es in der österreichischen Reichs-
hälfte 1.829 Standesmitglieder, von denen allerdings le-
diglich 169 dem Pensionsinstitut als Mitglieder beigetre-
ten waren. Dies bedeutet, dass nur rund 9 % der Notare 
und Notariatskandidaten des Landes Versicherte beim 
Pensionsinstitut waren.

Eine Verbesserung dieser aus Sicht des Institutes un-
befriedigenden Situation versuchte man 1897 mit einer 
Statutenänderung herbeizuführen, mit der man durch 
Flexibilisierungen auf die finanziellen Möglichkeiten der 
Mitglieder mehr Rücksicht nehmen und damit auch Neu-
aufnahmen fördern wollte. Dessen ungeachtet sank die 
Mitgliederzahl in den folgenden Jahren unter diejenige 
des Jahres 1897 mit 230. Als Ursache dieser Entwicklung 
wurde eine gleichzeitige Prämienerhöhung ausgemacht, 
die viele potentielle Beitrittswerber abgeschreckt hätte. 
Erst ab dem Jahre 1902 gab es bis zum Ersten Weltkrieg 
wieder eine Steigerung der Mitgliederzahlen. Wesent-
licher Grund dafür war die Einrichtung des „Dr.-Gasser-
Fonds“, aus dessen Erträgnissen Beitrittswerbern unter 
bestimmten Voraussetzungen die Aufnahmegebühr zum 

Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges hatte 
naturgemäß einschneidende Folgen für die 

Finanzen des Pensionsinstitutes.
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Pensionsinstitut zur Hälfte oder auch zur Gänze erstattet 
worden war. Von den 104 Mitgliedern aus dem Kronland 
Niederösterreich beispielsweise, die bis 1906 Versiche-
rungsverträge beim Pensionsinstitut abgeschlossen hat-
ten, waren 32, also 30,7 %, Begünstigte des Gasser-Fonds 
gewesen. Als Folge dieser Entwicklung stieg gleichzei-
tig auch die Zahl der Ausschlüsse bzw. Abschreibungen 
von ausgetretenen Mitgliedern aus dem Pensionsinstitut, 
wenn die durch den Gasser-Fonds Begünstigten bei Ver-
tragsabschluss ihre finanzielle Leistungsfähigkeit über-
schätzten und in der Folge keine Beitragszahlungen leis-
ten konnten. Ohne die Begünstigung hätte es jedoch nach 
der Jahrhundertwende bereits einen signifikanten Mit-
gliederrückgang gegeben: Zu Ende des Jahres 1910 waren 
mit 131 fast die Hälfte der 331 Versicherungsverträge des 
Pensionsinstitutes nach der Statutenänderung von 1897 
abgeschlossen worden. 

Eine neuerliche Revision der Statuten des Pensionsinstitu-
tes im Jahre 1911 brachte weitere Verbesserungen für die 
Mitglieder: Ab dem vollendeten 65. Lebensjahr mussten 
keine Prämien mehr gezahlt werden, der Abzug in Höhe 
von 10 % der Pension bei Ausübung des Amtes des Notars 
über das 65. Lebensjahr hinaus wurde vollkommen ge-
strichen. Zudem wurde der Prämienzuschlag in Höhe von 
10 % bei Austritt bzw. Ausschluss aus dem Notarenverein 
abgeschafft. Die zweite Änderung der Statuten sollte die 
Attraktivität des Pensionsinstitutes weiter erhöhen. Die 
Mitgliederzahl des Pensionsinstitutes erreichte im Jahre 
1914 mit 321 auch ihren Höhepunkt, bis 1917 sank diese 
Zahl durch Todesfälle wieder auf 300.

Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges hatte naturgemäß 
einschneidende Folgen für die Finanzen des Pensionsinsti-
tutes. Die von diesem gezeichneten Kriegsanleihen brach-
ten erhebliche Kursverluste. Gleichzeitig wurden die Prä-
mienrückstände immer größer, insbesondere Mitglieder, 
die ihren Amtssitz in den Kriegsgebieten hatten, waren au-
ßerstande, Zahlungen zu leisten. Dessen ungeachtet kam 
es in den Kriegsjahren zu keinen Liquiditätsengpässen, 
ja es konnte das Vermögen des Pensionsinstitutes sogar 
noch vermehrt werden. Diese Tatsache ermöglichte es, auf 
der Generalversammlung des Jahres 1917 den Beschluss 
zu fassen, gegen Mitglieder, die sich mit ihren Prämien 
im Rückstand befanden, nicht mit einem Ausschlussver-
fahren vorzugehen. Man beschränkte sich darauf, die 
Außenstände einzumahnen. Im letzten Kriegsjahr machte 
man sich Sorgen über die Zukunft des Pensionsinstitutes 
in sich ändernden politischen Verhältnissen, wenn „sich 
wider alles Erwarten bolschewistische Ideen in Österreich 
durchsetzen würden“.

Nach dem Zerfall der Monarchie entfielen auf das heu-
tige Österreich mehr als zwei Drittel der Mitglieder des 
Pensionsinstitutes mit einem etwas geringeren Prozent-
anteil an versicherten Renten. Bedingt durch die in den 
Kriegsjahren durch die Geldentwertung hervorgerufene 
Teuerung der Lebensmittel stieg die Zahl der Gesuche an 

die Hilfsfonds des Pensionsinstitutes. Dies führte dazu, 
dass die Geldmittel dieser Fonds zu Ende des Krieges auf-
gebraucht waren. Der Wertverlust der Krone hatte zudem 
einen enormen Anstieg der Regieposten zur Folge, die 
in keinem Verhältnis mehr zu den Prämieneinnahmen 
standen. Die Angleichung der Prämien aus Vorkriegsver-
trägen durfte rechtlich nur mit Zustimmung des Versi-
cherungsnehmers vorgenommen werden, was zur Folge 
hatte, dass diese mit den Preissteigerungen nicht mehr 
Schritt halten und durch die fortwährende Abwertung 
der Währung zu Beginn der Ersten Republik nur mehr 
marginale Renten ausbezahlt werden konnten. Das Pen-
sionsinstitut wurde damit als Versorgungseinrichtung 
bedeutungslos. Sein formelles Ende erfuhr das Institut 
schließlich im „Dritten Reich“, als dieses 1939 in die Ver-
sicherungsanstalt des österreichischen Notariates einge-
gliedert wurde.

2.3. DER ERSTE ANLAUF ZU EINEM NOTAR-
VERSICHERUNGSGESETZ IM JAHRE 1901
Ungeachtet der Möglichkeiten, privat Vorsorge zu tref-
fen, wuchs bereits zu Zeiten der Monarchie im Stand die 
Überzeugung, dass eine soziale Absicherung durch eine 
gesetzliche Pflichtversicherung erreicht werden müsste. 
Ausgangspunkt war der im Jahre 1900 abgehaltene De-
legiertentag der Notariatskammern, der die Frage einer 
obligatorischen Pensionsversicherung für Notare und No-
tariatskandidaten auf seine Tagesordnung gesetzt hatte. 
Nach einem Resolutionsbeschluss hielt es der Delegierten-
tag für dringend notwendig, zur Sicherung des Notarens-
tandes und seiner Angehörigen Vorsorge für die Gefahren 
des Alters, der Invalidität und des vorzeitigen Todes zu 
treffen. Die Vorsorge wäre sowohl ein Gebot der Mensch-
lichkeit und der sozialen staatlichen Pflicht als auch eine 
Forderung der Standesinteressen. Darüber hinaus diente 
die Versorgung von Witwen und Waisen der Förderung 
des Standeswohles.

Durch den Ausbruch des Ersten Weltkrieges wurden die Prämienrück-
stände immer größer. Mitglieder, die ihren Amtssitz in Kriegsgebieten 
hatten, konnten keine Zahlungen leisten 
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Hintergrund der Aktivitäten war ein Gesetzentwurf be-
treffend die Pensionsversicherung der Angestellten, der 
eine Einbeziehung der Notariatskandidaten in die Pflicht-
versicherung vorsah, was zu starken Widerständen des 
Standes führte. Daher sollte ein von den Notaren erarbei-
teter Gesetzentwurf insbesondere dem Umstand Rech-
nung tragen, dass die Leistungen für Notariatskandidaten 
nicht der allgemeinen Pensionskasse überlassen werden 
und so den Einzahlern verloren gehen würden, wenn 
sie zu Notaren ernannt werden, sondern dass diese den 
Berufsanwärtern auch nach ihrem Amtsantritt erhalten 
bleiben sollten.

Im Jahre 1901 legten Standesfunktionäre dem Justizmi-
nisterium einen Teilentwurf eines Notarversicherungs-
gesetzes betreffend Umfang, Ausmaß, Bedingungen und 
Leistungen vor, damit auf dessen Grundlage die Höhe der 
Prämienbelastung für jeden Notar berechnet werden konn-
te. Ziel des Gesetzentwurfes war einerseits die Pflichtversi-
cherung jedes aktiven Notars und Notariatskandidaten für 
den Fall der Invalidität bzw. des Alters, andererseits die 
Versorgung von Hinterbliebenen. Die Bestimmungen des 
Entwurfes zielten darauf ab, das Leistungsspektrum und 
die inhaltliche Ausgestaltung der Satzung des Pensionsin-
stitutes weitgehend zu übernehmen und dieses punktuell 
noch zu verbessern.

Nach dem Gesetzentwurf sollten alle Notare, solange sie 
ihr Amt innehatten, sowie alle Notariatskandidaten ver-
sicherungspflichtig sein. Ausgenommen gewesen wären 
jedoch erstens Notare, die zum Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens des Gesetzes bereits ernannt waren, zweitens Kandi-
daten, die bei Inkrafttreten des Gesetzes bereits das 45. 
Lebensjahr vollendet hatten, und drittens jene Notare und 
Berufsanwärter, die bei Wirksamwerden der Versicherung 
bereits bei einer anderen Versicherungsanstalt einen Ver-
sicherungsvertrag abgeschlossen hatten. Der Versicherte 
sollte eine Anwartschaft auf eine Rente für die Fälle der 
Erwerbsunfähigkeit (Invaliditätsrente) und des Alters, die 
Hinterbliebenen des Versicherten eine solche auf eine Wit-
wenrente und auf Erziehungsbeiträge für Kinder haben. 
Keine Pflichtversicherung war für Notare und Kandidaten 
sowie deren Angehörige oder Hinterbliebene im Krank-
heitsfall vorgesehen. Leistungen sollten erst nach Ablauf 
einer Wartezeit von fünf Jahren ab Eintritt in die Versi-
cherung zustehen.

Die Rente wäre in einer Höhe und nicht abgestuft festge-
setzt gewesen, wobei es jedoch jedem Versicherten frei-
stehen sollte, eine freiwillige Höherversicherung vorzu-
nehmen. Die Möglichkeit der Höherversicherung konnte 
vom Versicherten jederzeit wieder reduziert oder auch 
ganz aufgegeben werden, sodass nur noch eine Versiche-
rung im gesetzlich vorgeschriebenen Mindestumfang be-
stand. Weiters sollte der Versicherte entscheiden können, 
in welchem Versicherungszweig er versichert sein wollte: 
Zur Auswahl standen eine Invaliditätsrente, eine Alters-
rente und eine Witwenrente, die jedoch jeweils betrag-

lich begrenzt waren. Für Mitglieder, die von der Versiche-
rungspflicht befreit waren, die bereits bei einer anderen 
Versicherungsanstalt versichert waren oder eine staatliche 
Pension bezogen, sollte die Möglichkeit bestehen, sich mit 
kleineren Rentenbezügen zu versichern.

Um eine Grundlage für die versicherungstechnischen Be-
rechnungen der künftigen Versicherung zu erlangen, leite-
te das Justizministerium eine Erhebung unter den Notaren 
und Kandidaten in die Wege, mit welcher die persönlichen 
Lebensverhältnisse und allfällige Vorsorge bei Versiche-
rungsanstalten bzw. Versorgungseinrichtungen abgefragt 
wurde. Zu diesem Zweck wurden an sämtliche Standes-
mitglieder Zählkarten versandt, die zum Stichtag 31. Okto-
ber 1902 auszufüllen waren. Auf Grundlage dessen nahm 
das Innenministerium eine Prämienberechnung vor, nach 
der die von den Notaren zu leistenden Beiträge jedoch re-
lativ hoch gewesen wären.

Der Gesetzentwurf wurde in der Folge nicht mehr behan-
delt. Offensichtlich befanden die Standesvertreter die er-
rechnete Prämienbelastung für die meisten Notare und 
Kandidaten als zu hoch, sodass das Projekt nicht weiter-
verfolgt wurde. Bis zum Ende der Monarchie wurde weder 
von Seiten des Notarenstandes noch seitens des Justizmi-
nisteriums ein neuer Versuch unternommen, die Einfüh-
rung einer Pflichtversicherung für Notare und Notariats-
kandidaten auf den Weg zu bringen. Offenkundig waren 
die sozialen Verhältnisse der Notare und der Kandidaten 
bis zum Ausbruch des Krieges im Jahre 1914 nicht so drü-
ckend, dass sich die Vertreter der Notare gezwungen gese-
hen hätten, das Vorhaben einer Standesversicherung mit 
letzter Konsequenz weiter zu betreiben.

2.4. FÜRSORGEMASSNAHMEN FÜR IN NOT GE-
R ATENE STANDESMITGLIEDER SOWIE DEREN 
FAMILIENANGEHÖRIGE UND HINTERBLIEBE-
NE NACH DEM ERSTEN WELTKRIEG
Nach dem Ersten Weltkrieg verschlechterte sich die wirt-
schaftliche und soziale Lage der Notare jedoch massiv. 
In der Hyperinflation zu Beginn der 20er Jahre gingen 
die Ersparnisse der Standesmitglieder verloren und die 
Renten des Pensionsinstitutes des Österreichischen No-
tarenvereines verkamen zu Minimalbeträgen. Initiativen 
mitteloser Notarwitwen versuchten vergeblich, vom Staat 
Unterstützungen zu bekommen.

Bereits im Frühjahr 1919 erfolgte durch den Ausschuss 
des Pensionsinstitutes des Österreichischen Notarenver-
eines ein Aufruf an die Mitglieder des Notarenstandes. 
Auslöser waren die tristen wirtschaftlichen Verhältnisse 
und die Teuerung, welche Witwen und Waisen, die teils 
ohne Ruhegenuss oder mit Renten mit geringen Bezügen 
auskommen mussten, besonders getroffen hatten. Nach 
dem Aufruf hatten beim Pensionsinstitut in der letzten 
Zeit die Gesuche um Unterstützung zugenommen. Da die 
Mittel der zu Unterstützungszwecken gestifteten Fonds 
erschöpft gewesen waren, mussten die Hilfegesuche ab-
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gewiesen werden. Der Ausschuss richtete daher das Er-
suchen, einen Unterstützungsfonds beim Pensionsinstitut 
einzurichten und für dessen Dotierung zu spenden.

Angesichts der prekären Lage sahen sich die Notariats-
kammern gezwungen, selbst Fonds einzurichten, aus 
deren Mitteln resignierte Notare sowie deren Angehörige 
und Hinterbliebene unterstützt werden konnten. Durch 
die NO-Novelle des Jahres 1921 wurde den Notariats-
kollegien die Beschlussfassung über die Widmung eines 
Teiles der Kammerbeiträge für Wohlfahrtszwecke des 
Standes und seiner Angestellten sowie über die Regelung 
der solchen Zwecken dienenden Einrichtungen ermög-
licht. Auf der Vollversammlung des Österreichischen No-
tarenvereines am 14. Januar 1922 wurde die Gründung 
einer Hilfskasse für Witwen und Waisen sowie invalide 
Standesangehörige und die Altersversorgung diskutiert. 
Die Kammern in Wien, Graz und Linz regten die Einrich-
tung von Hilfsfonds in einzelnen Kammersprengeln an. 
In diesem Sinne konstituierte sich am 24. Oktober 1922 
der Ausschuss des Hilfsfonds des niederösterreichischen 
Notarenkollegiums.

Die Versammlung des steirischen Notarenkollegiums be-
schloss am 6. Mai 1923, dass von jedem Notarposten bis 
auf Weiteres monatlich ein Betrag von 200.000 Kronen 
zu Fürsorgezwecken an die Kammer abzuführen war. Die 
eine Hälfte der einlangenden Beträge war einem Reserve-
fonds zuzuweisen, der Grundlage einer einzuführenden 
obligatorischen Invaliditäts-, Alters-, Witwen- und Wai-
senversicherung sein sollte. Die andere Hälfte der einge-
zahlten Beträge abzüglich der Verwaltungskosten sollte 
für Fürsorgezwecke des Standes verwendet werden. Über 
die Verteilung entschied die Kammer im Einzelfall. Wenn 
innerhalb eines Zeitraumes von zwei Jahren keine Notar-
versicherung eingerichtet werden sollte, so hatte die Kol-
legiumsversammlung über die Verwendung des Reserve-
fonds zu beschließen.

In der Folge kam es auch in fast allen anderen Bundeslän-
dern zur Einrichtung derartiger Hilfsfonds. Der schwieri-
gen materiellen Lage der österreichischen Notare in den 
Nachkriegsjahren zum Trotz gab es sogar eine sogenann-
te „Deutschlandhilfe“ für die Kollegenschaft im Freistaat 
Bayern. Auf Anregung des niederösterreichischen Kam-
merpräsidenten Hlozanek unterstützte der Österreichi-
sche Notarenverein bayerische Standesgenossen mit Le-
bensmitteln, die in der Zeit des Jahreswechsels 1923/24 
an die deutschen Kollegen verteilt wurden.

2.5. DIE ENT WICKLUNG BIS ZUR ERLASSUNG 
DES NOTARVERSICHERUNGSGESETZES
Der zweite Anlauf zur Erlassung eines Notarversiche-
rungsgesetzes begann im Jahre 1918 mit einer Eingabe des 
Notariatskandidatenvereines in Wien: Am 16. Dezember 
1918 überreichten Vertreter des Vereines dem deutschös-
terreichischen Staatssekretär für Justiz eine Denkschrift, 
mit der Vorschläge für eine Demokratisierung des Nota-

riats durch die Aufnahme von Kandidatenvertretern in 
die Notariatskammern und für die Einführung des 65. Le-
bensjahres als Altersgrenze für das Amt des Notars unter-
breitet wurden. Die Eingabe fand in der Politik der noch 
jungen Ersten Republik Widerhall: Ein Initiativantrag 
christlich-sozialer Abgeordneter forderte am 21. Januar 
1920 in der Konstituierenden Nationalversammlung die 
Regierung auf, ehestens einen Gesetzentwurf einzubrin-
gen, mit dem für den Notarenberuf eine obligatorische In-
validitäts-, Alters-, Witwen- und Waisenversicherung aus 
Standesmitteln realisiert werde.

Im Februar 1920 entschied das Staatsamt für Justiz, dass 
der Versuch unternommen werden sollte, eine obligato-
rische Versicherung für die Mitglieder des Standes ein-
zuführen. Hierzu war es erforderlich, statistische Daten 
zu erheben, um eine Grundlage für gesetzgeberische 
Maßnahmen im Sinne des Initiativantrages zu erlangen. 
Das Staatsamt für soziale Verwaltung schlug diesbezüg-
lich vor, die vom damaligen k. k. Innenministerium im 
Jahre 1902 aufgelegte Zählkarte unter Berücksichtigung 
von drei Änderungen zu verwenden. Die Oberlandes-
gerichtspräsidien wurden daraufhin ersucht, den Nota-
riatskammern ihrer Gerichtssprengel Zählkarten in ent-
sprechender Zahl zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig 
wurden die reinen Nachlassvermögen der im Zeitraum 
1909 bis 1919 verstorbenen Notare erhoben. Nach Ein-
langen des Datenmaterials ersuchte das Staatsamt für Jus-
tiz das Staatsamt für soziale Verwaltung, die finanzielle 
Belastung für den Notarenstand nach versicherungstech-
nischen Grundsätzen festzustellen, die die Einführung 
der Pflichtversicherung nach sich ziehen würde. Die Be-

Otto Rösch, Initiator des Notarversicherungsgesetzes 1926 und erster 
Präsident der Versicherungsanstalt des österreichischen Notariates 
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rechnungen ergaben eine relativ hohe Belastung für die 
Standesmitglieder. Dementsprechend äußerten sich die 
Notariatskammern Graz und Salzburg negativ. Beide 
Standesvertretungen betonten, dass die Einführung einer 
obligatorischen Versicherung auf Grundlage der Berech-
nungen des Sozialministeriums nicht möglich sei, weil 
kein Notar im Stande wäre, Jahresbeiträge in der errech-
neten Höhe aufzubringen. Das Justizministerium unter-
ließ daraufhin weitere Aktivitäten zur Einführung einer 
Pflichtversicherung.

Dessen ungeachtet stellte die bestehende Versorgung im 
Wege der Hilfsfonds für den Stand jedenfalls keine auf 
Dauer befriedigende Lösung dar. Es festigte sich unter 
den Notaren die Meinung, dass eine Pflichtversicherung 
eingeführt werden müsste. Gleichzeitig vermeinte man, 
dass ein Aufbau der Versicherung nach dem Kapitalde-
ckungsverfahren - wie beim Pensionsinstitut des Österrei-
chischen Notarenvereines - nicht sinnvoll möglich wäre, 
sondern einzig ein Umlageverfahren unter Berücksichti-
gung der Leistungsfähigkeit des Notarenstandes in Frage 
käme.

3. DIE VERSICHERUNGSANSTALT DES ÖSTER-
REICHISCHEN NOTARIATES 1926 BIS 2019

3.1. DAS NOTARVERSICHERUNGSGESETZ 1926 
(NVG 1926)
Der unmittelbare Gesetzgebungsprozess für ein NVG be-
gann erst relativ kurz vor dessen parlamentarischer Be-
schlussfassung im Jahre 1926. Die Initiative hierbei ging 
von den Notaren aus. Der ehemalige Präsident der nieder-
österreichischen Notariatskammer in Wien Otto Rösch 
wurde vom Delegiertentag damit beauftragt, bis zum 1. 
Mai 1925 einen Gesetzentwurf für eine Pensionsversiche-
rung auszuarbeiten. Der von Rösch konzipierte Entwurf 
wurde am 30. April 1925 an die Notariatskammern ver-
sandt. Nach Vornahme von Änderungen und Ergänzun-
gen wurde dieser am 23. Mai 1925 vom Delegiertentag 
beschlossen.

Das Sozialminis-
terium erarbeitete 
ebenfalls einen Ge-
setzentwurf, der die 
Pensionsversiche-
rung durch Bestim-
mungen über die 
Kranken- und Ar-
beitslosenversicherung der Notariatskandidaten ergänzte, 
was die Standesvertreter akzeptierten. Die Notare dräng-
ten auf ein baldiges Inkrafttreten der Altersversorgung, 
weil das Elend unter den resignierten Standesmitgliedern 
und den Notarwitwen sehr groß war: Beispielsweise muss-
ten in Wien und Niederösterreich von 140 dieser Perso-
nengruppe 130 aus dem Hilfsfonds unterstützt werden.
Am 26. März 1926 wurde der Gesetzentwurf auf Grund 
der Zustimmung sämtlicher Minister im Nationalrat ein-

gebracht. Dort machten die „agrarischen“ Abgeordneten 
ihre Zustimmung zur Regierungsvorlage aber von einer 
wesentlichen Ermäßigung der Notariatsgebühren abhän-
gig. Nach Verhandlungen zwischen Politikern und Kam-
merfunktionären einigte man sich, dass bis spätestens im 
Oktober 1926 per Verordnung ein neuer Notariatstarif mit 
verminderten Gebührensätzen erlassen werden sollte. Die 
Gesetzesvorlage wurde daraufhin im Ausschuss für sozia-
le Verwaltung einstimmig angenommen. Am 28. Oktober 
1926 wurde das NVG vom Nationalrat ohne Gegenstimme 
und bereits einen Tag später vom Bundesrat beschlossen. 
Die Verlautbarung im Bundesgesetzblatt fand am 4. No-
vember 1926 statt (BGBl. 1926/317). Im Jahr darauf nahm 
die neu gegründete Versicherungsanstalt des österreichi-
schen Notariates ihre Tätigkeit auf.

Mit dem NVG waren alle Notare und Notariatskandidaten 
gegen die Gefahren der Berufsunfähigkeit, des Alters und 
des Todes sowie für die Folgen des Dienstunfalles, die Be-
rufsanwärter überdies gegen die Gefahren der Krankheit 
und der Stellenlosigkeit gesetzlich pflichtversichert. Die 
Leistungen der Unfall-, Kranken und Stellenlosenversiche-
rung sollten jenen der Angestelltenversicherung entspre-
chen. Das NVG war vom Gesetzgeber als das erste Glied 
in der Sozialversicherung der Selbständigen intendiert und 
wurde dementsprechend als geschlossenes berufsständi-
sches Regelwerk konzipiert. Neben dem Gewerblichen So-
zialversicherungsgesetz (GSVG) des Jahres 1935 sollte es 
aber tatsächlich das einzige seiner Art bleiben, das in sei-
ner Stammfassung sämtliche Sozialversicherungszweige 
regelte.

Das NVG des Jahres 1926 kam mit nur wenigen Bestim-
mungen aus. Herzstück war die Pensionsversicherung. Die-
se umfasste als Leistungsbereiche die Invaliditätsrente, die 
Altersrente und die Hinterbliebenenrente. Die Ruhegenüs-
se sahen eine verhältnismäßig hohe Grundrente mit einem 
einheitlichen Sockelbetrag vor, der für jeden Beitragsmo-
nat mit einem einheitlichen Steigerungsbetrag angehoben 
wurde.

Ein Notar oder ein 
Kandidat hatte für 
die Dauer seiner Be-
rufsunfähigkeit An-
spruch auf eine Inva-
liditätsrente, wenn er 
auf Grund seines kör-
perlichen oder geis-

tigen Zustandes zur Berufsausübung dauernd unfähig war 
oder bereits zwölf Monate Krankengeld bezog, ohne die Be-
rufsfähigkeit wieder erlangt zu haben. Die Invaliditätsrente 
setzte sich aus der Grundrente von 180 Schilling und einer 
Zusatzrente für jeden anrechenbaren Beitragsmonat zusam-
men, wobei jedoch höchstens 480 Beitragsmonate angerech-
net wurden. Für jedes minderjährige Kind des Versicherten 
war ein Zuschuss von 10 % normiert, der insgesamt jedoch 
nicht mehr als 25 % der Invaliditätsrente ausmachte. Der 

Das Notarversicherungsgesetz war vom 
Gesetzgeber als das erste Glied in der Sozial-
versicherung der Selbständigen intendiert.
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Zuschuss wurde auch nach Vollendung des 21. Lebensjahres 
gewährt, wenn das Kind wegen geistiger oder körperlicher 
Gebrechen außerstande war, für seinen Unterhalt zu sorgen, 
oder es bis zur ordnungsgemäßen Beendigung, längstens 
jedoch bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres wegen wis-
senschaftlicher oder erweiterter fachlicher Ausbildung noch 
nicht selbsterhaltungsfähig war.

Einen Anspruch auf eine Altersrente im Ausmaß der In-
validitätsrente hatte der Versicherte ohne Nachweis der 
Berufsunfähigkeit 
nach Vollendung 
des 70. Lebensjahres 
ab dem Zeitpunkt 
der Enthebung aus 
dem Amt des Notars 
oder der Löschung 
aus der Liste der 
Notariatskandidaten 
an.
Die Witwe eines Versicherten hatte Anspruch auf eine 
Hinterbliebenenrente für die Dauer des Witwenstandes, 
Kinder hatten bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, 
längstens aber bis zu ihrer Verehelichung Anspruch auf 
eine Waisenrente. Die Waisenrente wurde wiederum auch 
nach Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt, wenn das 
Kind wegen geistiger oder körperlicher Gebrechen außer-
stande war, für seinen Unterhalt zu sorgen, oder es bis 
zur ordnungsgemäßen Beendigung, längstens jedoch bis 
zur Vollendung des 24. Lebensjahres wegen wissenschaft-
licher oder erweiterter fachlicher Ausbildung noch nicht 
selbsterhaltungsfähig war.

Die Witwenrente setzte sich aus einer Grundrente von 
150 Schilling und der Hälfte jener Zusatzrente zusam-
men, auf die der Versicherte zum Zeitpunkt seines Able-
bens Anspruch oder Anwartschaft hatte. Die Waisenrente 
betrug für jedes Kind eines Versicherten, das Halbwaise 
war, 10 %, und für jedes Kind, das Vollwaise war, 20 % 
jener Rente, auf die der Versicherte zur Zeit seines Todes 
Anspruch oder Anwartschaft hatte. Die Hinterbliebenen-
renten durften jedoch in ihrem Gesamtbetrag diejenige 
Rente nicht übersteigen, auf die der Versicherte zum 
Zeitpunkt seines Todes Anspruch oder Anwartschaft 
hatte. Bis zu diesem Höchstausmaß waren alle Renten 
verhältnismäßig zu kürzen. Ausgenommen von diesen 
Abschlägen waren die Zurechnung von Beitragszeiten in 
der Unfallversicherung sowie die Zuschüsse zur Invalidi-
tätsrente wegen persönlicher Hilflosigkeit und für eigene 
Kinder.

Auf die soeben dargestellten Leistungen hatten jedoch 
nur Standesmitglieder Anspruch, die Beiträge in die Ver-
sicherung gezahlt hatten. Um auch denjenigen invaliden 
Kollegen, welche die gesetzlichen Erfordernisse für den 
Bezug nicht erfüllten, einen Ruhegenuss zu gewähren, 
wurden die sogenannten „Drittelrenten“ eingeführt. Diese 
standen – wie der Name schon sagt - den durch gezahlte 

Beiträge bemessenen Renten betragsmäßig zurück, weil 
sonst die Anfangsbelastung für die Versicherung zu groß 
gewesen wäre. Das NVG regelte die Drittelrenten wie folgt: 
Die zur Zeit des Beginnes der Versicherung in Österreich 
lebenden, aus freien Stücken resignierenden und berufs-
unfähigen ehemaligen Notare und Notariatskandidaten 
sowie deren Hinterbliebene und die zur Zeit des Beginnes 
der Versicherung in Österreich lebenden Hinterbliebenen 
nach Notaren und Notariatskandidaten hatten im Falle 
der erwiesenen Bedürftigkeit Anspruch auf ein Drittel der 

Leistungen, die ih-
nen zustanden, 
wenn die Versiche-
rung beim Eintritt 
der Standesmitglie-
der in den Notariats-
dienst bestanden 
hätte. Die Ansprü-
che standen aber 
nur zu, wenn erstens 

der Notar seinen letzten Amtssitz im nunmehrigen Gebiet 
der Republik Österreich hatte, zweitens der Notar von der 
ehemaligen k. k. österreichischen Regierung oder der Re-
gierung der Republik Österreich ernannt oder der Nota-
riatskandidat zuletzt in der Kandidatenliste einer österrei-
chischen Notariatskammer eingetragen war, oder drittens 
der Notar bzw. der Notariatskandidat zum Zeitpunkt der 
Niederlegung des Amtes, des Eintrittes der Berufsunfähig-
keit oder des Todes als Notar oder Notariatskandidat tätig 
gewesen war und eine mindestens dreijährige notarielle 
Praxis zurückgelegt hatte.

Die Krankenversicherung für Notariatskandidaten um-
fasste das Krankengeld für die in aktiver Dienstleistung 
stehenden Versicherten, die Vergütung des für die Krank-
heit eines Versicherten oder seines Angehörigen erwach-
senen Aufwandes nach einheitlichem Satz (Krankenhilfe) 
und die Wochenhilfe. Gegenstand der Unfallversicherung 
war die Zurechnung von Beitragsmonaten und Unfall-
renten. Dabei wurden einem Versicherten für je 5 % der 
Einbuße der Berufsfähigkeit 18 Beitragsmonate für seine 
Anwartschaft oder seinen Anspruch aus der Pensionsver-
sicherung angerechnet, wenn die Minderung der Berufs-
fähigkeit Folge eines Dienstunfalles war. Die Unfallrente 
betrug für je 5 % Minderung der Erwerbsfähigkeit je 4 
% des Gehaltsverlustes, höchstens aber sieben Schilling 
monatlich. Auf die Arbeitslosenversicherung für Nota-
riatskandidaten fanden die allgemeinen Vorschriften des 
Arbeitslosenversicherungsgesetzes des Jahres 1920 (AlVG 
1920) sinngemäß Anwendung.

Die Notarversicherung wurde im NVG von Anfang an als 
Selbstverwaltung des Standes ausgestaltet. Die Struktur, 
wie sie in der Stammfassung des NVG normiert wurde, 
besteht dabei in den Grundzügen bis heute: Trägerin der 
Versicherung war die Versicherungsanstalt des Österrei-
chischen Notariates mit dem Sitz in Wien. Der Anstalt 
kam ex lege Rechtspersönlichkeit zu. Als Organe waren 

Die Notarversicherung wurde im NVG von 
Anfang an als Selbstverwaltung des Standes 

ausgestaltet.
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die Hauptversammlung und der Vorstand vorgesehen. 
Die Hauptversammlung wurde durch die jeweiligen De-
legierten der Notariatskammern gebildet. Diese wählte 
den Vorstand, beschloss unter anderem über die Entlas-
tung desselben, über Anträge auf Festsetzung der An-
staltsleitungen und über die Beiträge der Versicherten. 
Der Vorstand setzte sich aus einem Präsidenten, seinem 
Stellvertreter und vier weiteren Mitgliedern zusammen, 
wobei die letzteren zur Hälfte aus der Gruppe der Nota-
re und der Kandidaten zu wählen waren. Der Präsident 
vertrat die Versicherungsanstalt nach außen. Dem Vor-
stand oblag die Verwaltung des Anstaltsvermögens. Die 
Organwalter der Versicherungsanstalt waren ehrenamt-
lich tätig.

3.2. DIE NOVELLE DES JAHRES 1934
Der ursprüngliche Versicherungsplan der Versicherungs-
anstalt des österreichischen Notariates beruhte nach dem 
NVG auf dem Kapitaldeckungsverfahren. Aus diesem 
Grund wurden die Beiträge der Versicherten so bemes-
sen, dass aus diesen in jedem der auf drei Jahre ausge-
legten Geschäftszeiträume nicht nur die Pensionen und 
Verwaltungskosten, sondern auch die Rücklagen zur Be-
deckung des Kapitalwertes der in diesem Zeitraum neu 
angefallenen Pensionen bestritten werden konnten. Von 
1927 bis 1933 war es der Versicherungsanstalt auch mög-
lich, einen erheblichen Gebarungsüberschuss erzielen. 
Das Ansparen eines großen Vermögens durch die Ver-
sicherungsanstalt einerseits und die Auszahlung von als 
gering empfundenen Pensionen andererseits verursach-
ten jedoch bald eine Diskussion, ob man nicht zum Um-
lageverfahren übergehen sollte anstatt den Versicherten 
hohe Beitragsleistungen für die weitere Kapitaldeckung 
aufzuerlegen.

So kam es bereits im Jahre 1934 zur ersten Novellierung 
des NVG (BGBl. I 1934/70). Mit dieser wurde der Wech-
sel vom Kapitaldeckungsverfahren zum Umlageverfahren 
vollzogen. Gleichzeitig wurden die Invaliditätsrenten in 
bedeutendem Maße angehoben: Der Grundbetrag von 180 
Schilling auf 360 Schilling monatlich, der Steigerungsbe-
trag für jeden anrechenbaren Beitragsmonat von 25 Gro-
schen auf 50 Groschen. Deutlich erhöht wurde auch der Be-
gräbniskostenbeitrag von 300 Schilling auf 500 Schilling, 
wobei nunmehr auch Personen, die keine Witwen bzw. 
Kinder nach verstorbenen Versicherten waren, Anspruch 
auf einen Beitrag bis zur Höhe der aufgewendeten Kosten 
hatten. Angehoben wurden auch das Krankengeld und 
die Stellenlosenunterstützung für diejenigen Versicherten, 
die Familienangehörige zu unterhalten hatten. Ebenfalls 
eine deutliche Verbesserung erfuhr die Witwenrente: Da 
die Invaliditätsrente allein in ihrem Grundbetrag auf 360 
Schilling angehoben wurde, stellte dies eine Erhöhung der 
Witwenrente von bisher 150 Schilling auf 180 Schilling 
dar. Mit der selben Novelle wurde den Witwen jedoch der 
Anspruch auf die Hälfte der Zusatzrente gestrichen.
Kehrseite der Leistungsverbesserungen waren empfind-
liche Beitragserhöhungen: Der Grundbetrag stieg von 40 

Schilling auf 50 Schilling monatlich, der veränderliche 
Beitrag (Zuschlag) für Notariatskandidaten wurde von 3 
% des den Betrag von 300 Schilling übersteigenden Mo-
natseinkommens auf 5 % des den Betrag von 200 Schil-
ling übersteigenden Monatseinkommens abgeändert, der 
für Notare von 3 % auf 5 % des erwerbsteuerlichen Ein-
kommens angehoben. Dass die Beitragserhöhungen die 
Notare in der damaligen Wirtschaftskrise massiv treffen 
werden würden, war dem Gesetzgeber wohl bewusst. Zur 
Absicherung wurde daher vorgesehen, dass der veränderli-
che Beitrag zur Herstellung des Gleichgewichtes zwischen 
den Einnahmen und den Ausgaben in einem erforderli-
chen Maß zu erhöhen ist, wenn in einem Geschäftsjahr 
die Beitragseinnahmen zuzüglich der Vermögenszinsen 
zur Deckung der Ausgaben nicht hinreichten. Sofern der 
veränderliche Beitrag die Höhe von 10 % des Monatsein-
kommens erreichte, ohne dass ein Gleichgewicht zwischen 
Einnahmen und Ausgaben hergestellt war, waren die Leis-
tungen aus der Pensionsversicherung entsprechend zu 
reduzieren. Die Kürzung sollte in der Realität sehr dras-
tisch ausfallen, denn der Prozentsatz der Reduktion der 
Zusatzrente der Invaliditäts- bzw. Altersrente und für die 
auf der Zusatzrente beruhenden Teile der übrigen Leistun-
gen waren doppelt so hoch anzusetzen wie der des Grund- 
und Steigerungsbetrages der Invaliditäts- bzw. Altersrente 
und der auf diesen Beträgen beruhenden Teile der übrigen 
Leistungen.

3.3. EINFÜHRUNG EINER ALTERSGRENZE FÜR  
NOTARE
Die Novelle des Jahres 1934 stand im Zusammenhang 
mit der Einführung einer Altersgrenze für Notare: Stan-
desmitglieder klagten, dass die Notarversicherung nicht 
die erwartete Wirkung erzielt hätte, weil die Alterspen-
sionen ungenügend wären. Tatsächlich kann man unter 
Berücksichtigung der Lebenshaltungskosten in den 20er 
und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts bei Errechnung der 
monatlichen Durchschnittsrenten der Notarversicherung 
aber feststellen, dass die Alters- und Invaliditätsrenten zu-
mindest einem Ehepaar ein Auskommen ermöglicht ha-
ben sollten. Das Gleiche gilt für eine Witwenrente. Anders 
war die Lage bei den Drittelrenten: Die Höhe der durch-
schnittlichen Alters- und Invaliditätsrenten in der Spar-
te der Drittelrenten machten es einem Notar bzw. einem 
Kandidaten unmöglich, im Falle eines alters- bzw. invalidi-
tätsbedingten Ruhestandes eine Ehefrau und womöglich 
auch noch Kinder zu ernähren. Witwen waren keinesfalls 
in der Lage, ihre Lebenshaltungskosten zu decken, ge-
schweige denn, auch noch Kinder zu ernähren. Sofern sie 
nicht anderweitige Zuwendungen erhielten, waren sie der 
Verelendung ausgesetzt. Die Höhe der durchschnittlichen 
Waisenrente konnte nur als Almosen bezeichnet werden.

Nach Ansicht des Sozialministeriums waren die Pensio-
nen zwar ausreichend, um den notwendigen Unterhalt der 
Familie zu decken, keineswegs aber angemessen, um ein 
halbwegs standesgemäßes Leben zu führen. Aus diesem 
Grund traten nur wenige Standesangehörige in den Ru-
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hestand, die meisten arbeiteten solange sie konnten, was 
möglich war, weil das Amt des Notars damals noch auf Le-
benszeit des Inhabers verliehen wurde. Die Notare wehr-
ten sich dementsprechend gegen die Einführung einer 
gesetzlichen Altersgrenze, die von der regierenden Christ-
lich-Sozialen Partei forciert wurde. Die Standesvertreter 
waren aber nicht grundsätzlich gegen eine Altersgrenze, 
hätten gegen eine solche auch keinen Einwand gehabt, 
wenn die Altersrenten ein standesgemäßes Auskommen 
ermöglicht hätten. Nachdem Verhandlungen zwischen 
den Standesvertretern und der Politik in dieser Frage ge-
scheitert waren, wurde die Altersgrenze per Verordnung 
festgelegt (BGBl. I 1934/169):

Gemäß der Verordnung des Justizministers vom 17. März 
1934 betreffend die Einführung einer Altersgrenze für No-
tare erlosch das Amt des Notars mit dem 31. Dezember des 
Jahres, in dem der Notar das 75. Lebensjahr vollendete. Die 
Notariatskammern hatten dem Justizminister im Wege 
der Oberlandesgerichte im Monat September eines jeden 
Jahres ein Verzeichnis der Notare ihres Sprengels vorzule-
gen, deren Amt mit dem 31. Dezember des Jahres erlischt. 
Der Notar hatte sein Amt nach Erreichen der Altersgrenze 
noch so lange fortzuführen, bis das Oberlandesgericht sei-
ne Enthebung ausgesprochen hatte. Das Amt der Notare, 
die bereits mit dem 31. Dezember 1933 das 75. Lebensjahr 
vollendet hatten, erlosch mit dem 31. Mai 1934.

3.4. DIE WEITERE ENT WICKLUNG DER 
VERSICHERUNGSANSTALT
Bereits 1934, als das Umlageverfahren eingeführt wor-
den war, näherten sich Einnahmen und Ausgaben der 
Versicherungsanstalt an und im Jahr darauf überstiegen 
die Pensionsleistungen die eingezahlten Beiträge um 
rund 80.000 Schilling. Die Versicherungsanstalt musste 
Rücklagen auflösen, um den Abgang decken zu können. 
Schon zu diesem Zeitpunkt begann die Diskussion, wie 
lange eine Abdeckung der zukünftigen Verluste aus den 
Erträgnissen des Kapitalvermögens der Anstalt möglich 
sein wird, ohne die Beiträge der Versicherten erhöhen zu 
müssen. Diese Frage hatte naturgemäß vor dem Hinter-
grund der schwierigen wirtschaftlichen Lage des Landes 
in der Wirtschaftskrise zu Beginn der 30er Jahre, die 
auch auf die Einkommen der Notare nachhaltigen Ein-
fluss hatte, eine enorme Brisanz. Zur Vermeidung einer 
Beitragserhöhung wurden von der Versicherungsanstalt 
für das Jahr 1933 die Beitragsschuldigkeiten aller Stan-
desmitglieder überprüft und bei den Versicherten Nach-
zahlungen eingefordert, bei denen Fehlbeträge aufgedeckt 
worden waren. Auch war es offensichtlich Usus geworden, 
an Amtsvorgänger oder deren Erben für die Überlassung 
der Kanzleiräumlichkeiten bzw. der Einrichtungsgegen-
stände gezahlte Abfindungen als Passivposten bei der 
Bemessungsgrundlage für die Beiträge zur Versicherung 
in Abzug zu bringen. Auf Grund dieser Vorgehensweise 
kam es bei den neu ernannten Notaren zu einer Beitrags-
ersparnis, weil von diesen über Monate hinweg nur der 
fixe Grundbetrag an die Versicherungsanstalt entrichtet 

wurde.

Als Ursachen für die finanziellen Probleme der Versiche-
rungsanstalt ab dem Jahre 1933 wurden einerseits die ge-
setzlich festgesetzte Verdoppelung der Ruhegenüsse und 
andererseits die sprunghaft angestiegene Zahl der Alters-
rentner – ausgelöst durch die Einführung der Altersgren-
ze im Notariat – ausgemacht. Aber auch die stark gesun-
kenen Einkommen der Notare blieben nicht ohne Folgen 
für die Notarversicherung, denn die Beitragseinnahmen 
setzten sich neben den einkommensunabhängigen Grund-
beiträgen auch aus den mit einem Hundertsatz vom jewei-
ligen Einkommen berechneten veränderlichen Beiträgen 
zusammen. Die Jahreseinkommen der Notare sanken seit 
dem Jahre 1930 in immer stärkerem Ausmaß, wie eine Be-
rechnung des damaligen Leiters der Versicherungsanstalt 
Anton Spurny zeigte: Gemessen am Einkommen des Jah-
res 1930 als Ausgangsbasis im Jahre 1931 um 2 %, im Jah-
re 1932 um 14 %, im Jahre 1933 um 30 %, im Jahre 1934 
um 36 % und im Jahre 1935 um ganze 51 %.

In Folge dessen schloss die Gebarung der Versicherungs-
anstalt für das Jahr 1936 mit einem nicht unerheblichen 
Verlust ab. Als Ausweg aus der Krise sah sich die Versiche-
rungsanstalt genötigt, mit Wirkung zum 1. Januar 1937 
eine Erhöhung des veränderlichen Betrages von 5 % auf 7 
% vorzunehmen. Eine weitere Beitragserhöhung war für 
den Stand jedoch äußerst schwierig zu schultern, solange 
das Durchschnittseinkommen der Hälfte der Standesmit-
glieder 600 Schilling im Monat nicht erreichte.
Aus den Protokollen der Vorstandssitzungen der Versiche-
rungsanstalt zu Beginn der 30er Jahre geht hervor, dass 

Anton Spurny, Präsident der Versicherungsanstalt von 1935-1938 und 
von 1949-1955
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es sowohl bei Notaren als auch bei Kandidaten zahlreiche 
Fälle von Beitragsrückständen gab, entsprechende Zah-
lungsaufforderungen an die Standesmitglieder gerichtet 
wurden und selbst bei Verstorbenen der Beitragsrückstand 
in der Verlassenschaft angemeldet wurde. Mit säumigen 
Schuldnern wurden auf Ansuchen auch Teilzahlungs- und 
Stundungsvereinbarungen abgeschlossen, im Falle der 
Nichtzahlung wurde der gesamte aushaftende Betrag fäl-
lig gestellt und die Beiträge zwangsweise einbringlich ge-
macht. Die Versicherungsanstalt zögerte auch nicht, einen 
Konkursantrag gegen einen Versicherten wegen Beitrags-
rückständen zu stellen.

Angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Lage scheu-
ten sich die Notariatskammern, gegen ihre eigenen Mit-
glieder vorzugehen: Die Salzburger Kammer, bei der 
mehrere Mitglieder trotz monatlicher Mahnung ihre Bei-
tragsrückstände seit Monaten nicht bezahlt hatten, wurde 
von der Versicherungsanstalt um Mitwirkung ersucht. Der 
Vorstand der Versicherungsanstalt forderte den Präsiden-
ten des Delegiertentages in diesem Zusammenhang auf, 
die Vertreter der Notariatskammer Salzburg zu ersuchen, 
ihre Mithilfe bei der Hereinbringung der rückständigen 
Mitgliedsbeiträge „wirkungsvoller als bisher zu gestalten“. 
Zur Hereinbringung der Beitragsrückstände wurde die 
Salzburger Kammer schließlich ersucht, das erwerbsteuer-
pflichtige Einkommen der Notare bzw. das Diensteinkom-
men der Kandidaten zu schätzen und mittels vollstreck-
barem Rückstandsausweis einzuheben.

Ganz allgemein dürften die Bekanntgaben der Einkom-
men, die ja Grundlage für die Bemessung der Versiche-
rungsbeiträge waren, in einigen Fällen gar nicht, nur 
unzureichend oder falsch erfolgt sein, denn es gab diesbe-
züglich zahlreiche Aufforderungen an Standesmitglieder. 
Von Seiten der Versicherungsanstalt wurden Überprü-
fungen des Einkommens vorgenommen, wurde dabei ein 
höheres Einkommen als angegeben festgestellt, wurden 
Ergänzungsbeiträge vorgeschrieben. Bei Weigerung einer 
Offenlegung erfolgte von der Versicherungsanstalt eine 
Schätzung, die Basis der Vorschreibung war. Bei vorsätz-
lichen Beitragshinterziehungen wurden Disziplinarver-
fahren gegen die betreffenden Standesmitglieder eingelei-
tet, in einem Fall wurde die zuständige Kammer ersucht, 
nach Feststellung der Beitragsrückstände den Notar zur 
Zahlung des Fünffachen des hinterzogenen Beitrages an 
die Versicherungsanstalt zu verurteilen. Viele steirische 
Notare pauschalierten ihre Versicherungsbeiträge und 
„vergaßen“ offenbar auf die endgültige Abrechnung. Die 
Notariatskammer Graz wurde diesbezüglich von der Ver-
sicherungsanstalt ersucht, „zur Abstellung des Mißstandes 
das Geeignete vorzusehen“.

3.5. DIE NOVELLE DES JAHRES 1937
Bereits im Jahre 1937 kam es zu einer zweiten Novellie-
rung des NVG (BGBl. 1937/432). Ziel war die Anpassung 
der Leistungen des NVG an die des GSVG. Durch die Har-
monisierung von NVG und GSVG sollten Einsparungen 

erzielt werden, die im Hinblick auf die Lage sowohl des 
Notarenstandes als auch der der Versicherungsanstalt als 
dringlich bezeichnet wurden. Praktisch zielte die Novelle 
auf die Einschränkung von Leistungen, die nach Ansicht 
der Standesvertreter bisher ein nicht ganz gerechtfertig-
tes Übermaß aufgewiesen hätten, ab. Dem standen klei-
ne Verbesserungen bei den Leistungen gegenüber, die 
aus der Anpassung an das GSVG resultierten. Im Zuge 
der Novellierung wurden auch die Verfahrensbestim-
mungen des GSVG übernommen. Auf Grund der zahlrei-
chen Abänderungen von Bestimmungen wurde das NVG 
wiederverlautbart und als NVG 1938 bezeichnet (BGBl. 
1938/2).

3.6. DAS ENDE DER NOTARVERSICHERUNG 
WÄHREND DER NATIONALSOZIALISTISCHEN 
HERRSCHAFT
Mit der Novelle des Jahres 1937 war die Ausgestaltung der 
Sozialversicherung des österreichischen Notariates sowohl 
in legistischer als auch in versicherungstechnischer Hin-
sicht abgeschlossen. Bereits im Jahre 1938 endete durch 
den „Anschluss“ Österreichs an das Deutsche Reich die 
Geltung des NVG: Mit der Verordnung zur Einführung 
der deutschen Reichsnotarordnung des Jahres 1937 in 
der nunmehrigen „Ostmark“ trat dieses Gesetz samt Aus-
führungsverordnungen auf dem Gebiet des heutigen Ös-
terreich zum 1. Juli 1939 in Kraft. Die Verordnung be-
stimmte auch die Auflösung der Versicherungsanstalt des 
österreichischen Notariates. Ihr Vermögen ging mit allen 
Rechten und Verpflichtungen auf die Bayerische Notari-
atskasse in München über, die ab dann die Bezeichnung 
„Notarkasse“ führte.

3.7. DIE WIEDERHERSTELLUNG DER NOTAR-
VERSICHERUNG UND DER VERSICHERUNGS-
ANSTALT IN DER ZWEITEN REPUBLIK
Schon bald nach Beginn der Zweiten Republik wurde mit 
Dekret des Staatsamtes für Soziale Verwaltung vom 8. 
August 1945 der Wiederaufbau der Versicherungsanstalt 
des österreichischen Notariates angeordnet. Die Anstalt 
verfügte zu Beginn aber über keinerlei Kanzleiinventar, 
sodass diese im Jahre 1946 an die Sektion Auswärtige 
Angelegenheiten des Bundeskanzleramtes den Antrag 
um Rückführung der im Eigentum der Anstalt stehen-
den Einrichtungsgegenstände aus München stellte. Nach 
Ende des Zweiten Weltkrieges gab es in Österreich auch 
keine Unterlagen über die Versicherten mehr. Durch die 
Einschaltung eines Ediktes in den Tageszeitungen wurden 
die Pensionisten aufgefordert, ihre Ansprüche unter Vor-
lage von Rentenbescheiden der Notarkasse bei der wieder-
errichteten Versicherungsanstalt anzumelden. Auf Grund 
von Akten und Inventargegenständen der Notarkasse, die 
schließlich aus München nach Wien zurückverbracht wur-
den, konnte die Tätigkeit wieder aufgenommen werden. 
Bis zum Wiederanlaufen der Beitragszahlungen erhielt 
die Versicherungsanstalt vorschussweise eine kurzfristige 
Überbrückungshilfe vom Sozialministerium – übrigens 
das einzige Mal in ihrer Geschichte. In der ersten Haupt-



FEST SCHRIF T DER VERSORGUNGSANSTALT DES ÖSTERREICHISCHEN NOTARIATES     19

versammlung des Delegiertentages am 27. November 
1948 wurde der erste Vorstand der Versicherungsanstalt 
nach dem Kriege gewählt, womit dem Gebot der Selbst-
verwaltung wieder entsprochen war.

In der Münchner Notarkasse wurde eine getrennte Ver-
mögensverwaltung für den Aufgabenkreis in Österreich 
und in den übrigen Ländern Deutschlands geführt. Nach 
dem Krieg war das in Bankkonti und Staatspapieren ange-
legte Vermögen der Vermögensverwaltung für das Land 
Österreich in Höhe von 1.616.200 Reichsmark vollständig 
verloren gegangen. Dagegen wurde der in österreichischen 
Wertpapieren angelegte Teil des Anstaltsvermögens von 
nominal 392.700 Reichsmark mit Aufhebung der Be-
schlagnahmeverfügung durch die amerikanische Mili-
tärregierung in München freigegeben und im Jahre 1950 
nach Österreich rückgeführt. Auch die Wiener Mietshäu-
ser wurden dem An-
staltsvermögen repa-
triiert.

In der Zweiten Re-
publik begann der 
stückweise Rückbau 
der Notarversiche-
rung in allen Ver-
sicherungszweigen: 
Mit der Wiederher-
stellung der Republik Österreich im Jahre 1945 wurde im 
Wege der Rechtsüberleitung zwar die NO des Jahres 1871 
als NO 1945 wieder in Kraft gesetzt (StGBl. 1945/104), al-
lerdings trat das NVG hinsichtlich der Pensionsansprüche 
der Notare und Notariatskandidaten vorläufig nicht wie-
der in Geltung, sondern erst im Zusammenhang mit dem 
Erlass des Sozialversicherungs-Überleitungsgesetzes 1947 
(BGBl. 1947/142). Die Vorschriften über die Kranken- und 
die Stellenlosenversicherung für die Notariatskandidaten 
entfielen gänzlich, was zur Folge hatte, dass die Nota-
riatskandidaten nunmehr bei den Gebietskrankenkassen 
krankenversichert waren. Hintergrund für die Aufgabe 
der Krankenversicherung war die Ansicht, dass eine kon-
tinuierliche und ausgeglichene Gebarung in diesem Ver-
sicherungszweig nur mit großen Versichertenzahlen und 
Geldmitteln möglich wäre, nicht jedoch bei einer reinen 
Standesversicherung.

In der unmittelbaren Nachkriegszeit litten die Versicher-
ten unter der hohen Inflation, was zur Folge hatte, dass ho-
hen Beiträgen geringe Versorgungsleistungen gegenüber-
standen. Dementsprechend wurde auch die ausgezahlte 
Höchstpension von damals rund 500 Schilling monatlich 
als unzureichend kritisiert. Dies führte zu zwei Anpas-
sungsgesetzen (BGBl. 1948/249 und 1949/174). Mit diesen 
wurde eine Anpassung der Pensionen an die damaligen 
Geldwerte (Umrechnung von Schilling-Alt auf Reichs-
mark = Schilling-Neu) vorgenommen: Rückwirkend zum 
1. Januar 1948 wurden mit der ersten Anpassung die Pen-
sionen um 60 % und mit der zweiten Anpassung rück-

wirkend zum 1. Juli 1949 um weitere 25 % erhöht. Da-
neben wurde Reformbedarf bezüglich der Anpassung an 
die gesellschaftlichen und rechtlichen Gegebenheiten der 
Nachkriegszeit, wie des Eherechtes, gesehen. Mit der No-
velle 1951 (BGBl. 1951/174) kam es zu einer Neuregelung 
des Anspruches auf die Witwenrente, Begünstigungen für 
ehemals politisch und religiös Verfolgte, der Anrechnung 
von Kriegsdienstzeiten und der Einrichtung eines Unter-
stützungsfonds.

In der anschließenden Zeit des wirtschaftlichen Auf-
schwunges konnten durch die Novellen zum NVG deutli-
che Verbesserungen bei den Leistungen für die Versicher-
ten erfolgen. Die Gesetzesänderungen führten aber auch 
zur Unübersichtlichkeit der Regelungen und zum Verlust 
des systematischen Aufbaues des Gesetzes. Aus diesem 
Grund wurde es im Jahre 1972 durch ein neues Notar-

versicherungsge-
setz (NVG 1972) 
ersetzt. Ziel war es, 
das Gesetz an die 
Bedürfnisse einer 
modernen Pensions-
versicherung an-
zupassen. Konkret 
wurde die Unfallver-
sicherung für Nota-
re und Notariatskan-

didaten aufgegeben, das Pensionsantrittsalter von 68 auf 
65 Jahre herabgesetzt und statt der „Wanderversicherung“ 
ein Überweisungsverfahren eingeführt.

3.8. DAS NOTARVERSICHERUNGSGESETZ 1972 
– NVG 1972
Die Bereinigung und Anpassung der Pensionsversiche-
rung für den Notarenstand durch das NVG 1972 (BGBl. 
1972/66) an die damals gegebenen Anforderungen kann 
als durchaus erfolgreich und nachhaltig angesehen wer-
den. Die Stammfassung dieses Gesetzes kam mit nur 101 
Paragraphen aus und es gab in den auf das In-Kraft-Treten 
dieser Fassung folgenden 47 Jahren lediglich 16 mit Num-
mern bezeichnete Novellen.

Als besonders wichtige Novelle sei hier zunächst die mit 
1. Jänner 1986 wirksam gewordene fünfte Novelle (BG v 
20. 2. 1986, BGBl. 1986/116) genannt. Die damals stetig 
steigenden Leistungsaufwendungen bei gleichzeitig stag-
nierenden Beitragseinnahmen verlangten Maßnahmen, 
um diesen Tendenzen entgegenzuwirken und den Pen-
sionsaufwand zu verringern bzw. dessen Anstieg einzu-
dämmen. Im Einzelnen handelte es sich dabei um die Ein-
führung eines degressiv gestaffelten Anpassungsfaktors, 
die schrittweise Verlängerung des Bemessungszeitraumes 
für die Zusatzpension auf achtzehn Jahre und eine Kür-
zung der Zusatzpension, wenn sie bestimmte Grenzwerte 
überstieg.
Zehn Jahre nach der fünften Novelle wurde mit der ach-
ten Novelle (BG v 20. 8. 1996, BGBl. 1996/416) insbeson-

Zehn Jahre nach der fünften Novelle wurde 
mit der achten Novelle insbesondere bezüg-
lich der Pensionsanpassung eine wesentli-

che Änderung vorgenommen.
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dere bezüglich der Pensionsanpassung eine wesentliche 
Änderung vorgenommen. War bis dahin für die Festset-
zung des Anpassungsfaktors die Pensionsanpassung nach 
dem ASVG maßgeblich, hat die Hauptversammlung bei 
der Festsetzung des Anpassungsfaktors seither lediglich 
auf die finanzielle Lage der Versicherungsanstalt Bedacht 
zu nehmen, was für eine sich im Umlageverfahren aus 
eigenen Mitteln – d.h. ohne Bundeszuschüsse – selbst zu 
finanzierende berufsständische Versorgungseinrichtung 
von besonderer Be-
deutung ist. Eine 
Bindung bei der 
Pensionsanpassung 
an externe Faktoren, 
auf die der Berufs-
stand als Versicher-
ten- und Risikoge-
meinschaft keinen 
Einfluss hat, also im 
Grunde eine Anpas-
sungsautomatik, wäre für ein derartiges berufsständisches 
Versorgungssystem weder sinnvoll noch zielführend.

Mit der neunten Novelle (BG v 29. 12. 2000, BGBl. I 
2000/139) wollte man der sich abzeichnende Verschlech-
terung der Finanzlage der Notarversicherung durch Maß-
nahmen entgegenwirken, die im Wesentlichen eine signi-
fikante Kürzung der Pensionsleistungen zur Folge hatten.
Darüber hinaus wurde mit der selben Novelle ein von den 
Pensionisten zu leistender Solidaritätsbeitrag eingeführt, 
dessen Höhe jährlich von der Hauptversammlung festzu-
setzen ist.

Mit dem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes (VfGH) 
G 60/03–10 vom 28. Juni 2004 hat das Höchstgericht die 
tragenden Bestimmungen der Pensionsreform der 9. Novel-
le jedoch  als verfassungswidrig – und zwar ex nunc – auf-
gehoben, da nach Ansicht des VfGH das Ausmaß der durch 

die Novelle bedingten Leistungskürzungen einen außer 
Zweifel stehenden intensiven Eingriff in erworbene Rechte 
bewirkte, der dem Gleichheitsgrundsatz widersprach und 
eine Verletzung des Vertrauensschutzes darstellte. Die Be-
stimmungen betreffend den Solidaritätsbeitrag blieben 
hingegen in Kraft.

Eine weitere, die langfristige Finanzierbarkeit und damit 
die Nachhaltigkeit des Systems der der Notarversicherung 

absichernde Reform 
erfolgte mit der zum 
Großteil am 1. Jänner 
2007 in Kraft getrete-
nen zwölften Novelle 
(BG v 23. 6. 2006, 
BGBl. I 2006/98). Sie 
übernahm im Dauer-
recht in wesentli-
chen Punkten jene 
Reformmaßnahmen, 

die bereits Gegenstand der 9. Novelle waren, die aber vom 
VfGH aufgehoben wurden. Die 12. Novelle trug dieser Ent-
scheidung Rechnung, indem sie für die volle Wirksamkeit 
der in Betracht kommenden Bestimmungen der Reform lan-
ge Übergangsfristen vorsah.

Bei diesen Reformmaßnahmen im engeren Sinn handelte 
es sich vor allem um die schrittweise Verlängerung des 
Durchrechnungszeitraumes für die Bemessung der Zu-
satzpension auf 30 Jahre, die stufenweise Erhöhung des 
Regelpensionsalters vom 65. auf das 70. Lebensjahr, die 
Schaffung einer vorzeitigen Alterspension ab dem 67. Le-
bensjahr (diese Altersgrenze wurde mit der 16. Novelle 
mit Wirkung ab 1. Jänner 2015 auf das 65. Lebensjahr 
weiter herabgesetzt) und die Einführung von Pensions-
abschlägen bei Pensionsantritt vor Erreichen des neuen 
Regelpensionsalters. Überdies wurde die Anpassung der 
Leistungen insofern geändert, als die Pensionsanpassung 
sowohl von der Inflationsrate als auch von der Verände-
rung der Beitragserträgnisse abhängig gemacht wurde 
– ohne jedoch dabei eine Automatik einzuführen; die 
Letztentscheidung über die Pensionsanpassung obliegt 
weiterhin der Hauptversammlung unter Berücksichtigung 
der jeweiligen finanziellen Lage der Versicherungsanstalt. 

Im Zusammenhang mit der zwölften Novelle ist schließ-
lich die damit normierte gesetzliche Verpflichtung her-
vorzuheben, regelmäßig versicherungsmathematische 
Gutachten zur Erstellung einer mindestens 20-jährigen 
Prognose der finanziellen Entwicklung der Versicherungs-
anstalt einzuholen. Die Bedeutung der Versicherungs-
mathematik wurde damit auch in der Notarversicherung 
– dem allgemeinen Trend und der zunehmenden Komple-
xität der sich stellenden demographischen Herausforde-
rungen entsprechend – erheblich gestärkt.

Parallel zu den zuletzt genannten Novellen wurden er-
folgreich Maßnahmen gesetzt, um das als Reserve für 

PR ÄSIDENTEN DER 
VERSICHERUNGSANSTALT

1927    Dr. Otto Rösch

1927 bis 1934      Dr. Friedrich Druschba

1934 bis 1935      Dr. Ludwig Hauer

1935 bis 1938      Dr. Anton Spurny

1945 bis 1947      Dr. Ludwig Mally

1947 bis 1949     Dr. Hans Bablik

1949 bis 1955      Dr. Anton Spurny

1955 bis 1960      Dr. Richard Michalek

1960 bis 1968      Prof. Dr. Kurt Wagner

1968 bis 1978      Dr. Anton Filip

1978 bis 1998      Dr. Friedrich Haller

1999 bis 2010      Dr. Engelbert Petrasch

2011 bis 2020    Dr. Andreas Klein

Die neue Versorgungsanstalt des Notariates 
kann zuversichtlich auf einem seit langem 
gut funktionierenden und bewährten Sys-

tem aufbauen.
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jene bereits absehbaren Jahre, in denen demographiebe-
dingt mit einem signifikant steigenden Leistungsaufwand 
zu rechnen ist, angesparte Vermögen der Versicherungs-
anstalt sicher, aber doch auch mit einem entsprechenden 
wirtschaftlichen Erfolg zu veranlagen. Auf diese Weise 
wurde in den letzten beiden Jahrzehnten das Finanzergeb-
nis zu einem wesentlichen Faktor für den wirtschaftlichen 
Erfolg der Versicherungsanstalt und damit aber auch für 
die Sicherheit und Nachhaltigkeit dieses berufsständischen 
Pensionssystems.

4. RESÜMEE
Die Geschichte der Altersversorgung im österreichischen 
Notariat ist ein hervorragendes Beispiel dafür, dass sich 
frühzeitige und trotz diverser Rückschläge konsequent 
fortgesetzte Bemühungen eines gesamten Berufsstandes 
um eine angemessene, sichere und nachhaltige Versorgung 

seiner Standesmitglieder für die Versicherungsfälle des Al-
ters, der Invalidität und des Todes letztendlich mehr als be-
zahlt machen. 

Beinahe hundert Jahre besaß der Berufsstand der Notare 
mit der Versicherungsanstalt des österreichischen Notaria-
tes eine Einrichtung, die sich – abgesehen von einer ein-
maligen Überbrückungshilfe nach dem Ende des Zweiten 
Weltkrieges – ohne jegliche staatliche Zuschüsse selbst 
zu finanzieren wusste und als erste und schließlich wahr-
lich feste Säule im Drei-Säulen-Modell der Altersvorsorge 
seinen Versicherten auf lange Sicht Pensionen gewähren 
konnte, die zur Aufrechterhaltung des gewohnten Lebens-
standards ausreichend sind. Die neue Versorgungsanstalt 
des österreichischen Notariates kann somit zuversichtlich 
auf einem seit langem gut funktionierenden und bewähr-
ten System aufbauen.                                                        n
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Von der Versicherungsanstalt zur 
Versorgungsanstalt

Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Mazal 

1. AUSGANGSLAGE           
Eines der großen Vorhaben für die 26. Gesetzgebungsperi-
ode war die Vereinfachung der Organisationsstruktur der 
Sozialversicherung. Nach Jahrzehnte währender Diskussi-
on unter Schlagworten wie „22 Träger sind zu viel“ haben 
ÖVP und FPÖ in dem am 15.12.2017 vorgestellten Regie-
rungsprogramm unter der Rubrik „Zusammenlegung der 
Sozialversicherungen“ propagiert: 

„Es ist unser Ziel, am System zu sparen und nicht am 
Menschen. Ein Bereich, in dem es immer noch viele In-
effizienzen und Doppelgleisigkeiten gibt, sind die So-
zialversicherungen. Wir wollen hier eine österreichweite 
Leistungsharmonisierung erreichen und gleichzeitig die 
Anzahl der Träger auf maximal vier bis fünf Träger re-
duzieren. Die Zusammenlegung und Verschlankung der 
Strukturen in den Sozialversicherungen wird eines der 
großen Reformprojekte dieser neuen Bundesregierung.“1

In weiterer Folge wird unter anderem ausgeführt: „Des-
halb wollen wir eine nachhaltige Reduktion der Sozialver-
sicherungsträger auf maximal 5 Träger erreichen, wobei 
die Prinzipien einer partizipativen Selbstverwaltung, die 
Wahrung der länderspezifischen Versorgungsinteressen 
sowie die speziellen Anforderungen der unterschiedlichen 
Berufsgruppen in den einzelnen Versicherungssparten be-
rücksichtigt werden.“2

Nach relativ kurzer Vorbereitung wurde dazu ein gemein-
sam von Bundekanzler, Vizekanzler und der Bundesminis-
terin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumenten-
schutz eingebrachter Ministerratsvortrag3  beschlossen, in 
dem die Reduktion der Anzahl der Sozialversicherungs-
träger in Aussicht gestellt wurde. Konkret sollten die Ge-
bietskrankenkassen zu einer Österreichischen Gesund-
heitskasse (ÖGK) und die Versicherungsanstalt der Bauern 
(SVB) sowie die Versicherungsanstalt der Gewerblichen 
Wirtschaft (SVA) zu einer Selbständigen Sozialversiche-
rung (SVS) zusammengefasst werden, sodass mit den wei-
terhin bestehenden Anstalten (Allgemeine Unfallversiche-
rungsanstalt AUVA, Pensionsversicherungsanstalt PVA 

1 Regierungsprogramm 2017, S. 100. 
2 Regierungsprogramm 2017, S. 114. 
3 Ministerratsvortrag 19/16, Zl BKA-351.000/0030-MRD/2018, BMöDS-11220/0012-I/A/5/2018, BMASGK-21117/0001-
II/A/1/2018, im Folgenden: Ministerratsvortrag.
4 Im Folgenden: Versicherungsanstalt.
5 Ministerratsvortrag S. 5.

und Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter BVA) 
insgesamt die im Regierungsprogramm als Höchstwert 
angestrebte Anzahl von fünf Sozialversicherungsträgern 
realisiert werden konnte.

Die Versicherungsanstalt des österreichischen Notaria-
tes4  spielte bei diesen Überlegungen nur eine marginale 
Rolle. Dies mag sich nicht nur durch die Integrität und 
unstrittig anerkannte Bedeutung des Berufsstands, son-
dern auch aus der kleinen Zahl der erfassten Personen, 
der extrem sparsamen Verwaltung und aus dem Umstand 
heraus erklären, dass diese Pensionsversicherung niemals 
einen Staatszuschuss benötigt. Jedenfalls spielte die Ver-
sicherungsanstalt auch in den politischen Auseinanderset-
zungen um die Zahl der Sozialversicherungsträger keinen 
politisch erkennbaren Streitpunkt.

Zur Wahrung der als Höchstwert angestrebten Zahl der 
Sozialversicherungsträger war es jedoch politisch unum-
gänglich, diesen Sozialversicherungsträger aufzulösen, 
weshalb im Ministerratsvortrag in Aussicht gestellt wur-
de, dass die Versicherungsanstalt des österreichischen 
Notariates in eine „eigenständige berufsständische Versor-
gungseinrichtung“ übergeführt werden soll.5 Die Formu-
lierung dieses Satzes erfolgte in Absprache mit Experten 
der befassten Ministerien und der Versicherungsanstalt 
und bildete die Grundlage für die weitere Ausgestaltung 
der gesetzlichen Regelung.  

2. GESTALTUNGSFR AGEN

2.1. ALLGEMEINES
Die legistische Umsetzung des Vorhabens erfolgte durch 
eine von der Bundesregierung eingesetzte Arbeitsgruppe, 
in der – gleichsam in einer eigenen Untergruppe - Exper-
tise seitens der Versicherungsanstalt eingebracht werden 
konnte.

Dabei konnte vom Wortlaut des Ministerratsvortrags 
ausgegangen werden, dass die Versicherungsanstalt 
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aufzulassen und an ihrer Stelle nicht mehr ein Sozial-
versicherungsträger, sondern eine eigenständige berufs-
ständische Versorgungseinrichtung zu errichten sei. 
Mit dieser Formulierung ist zunächst ein struktureller 
Wechsel insofern angesprochen, als die bisher von der 
Versicherungsanstalt erfüllten Aufgaben organisatorisch 
von einer Einrichtung wahrgenommen werden soll, die 
den Versorgungseinrichtungen entsprechen soll, die 
für andere freie Berufe bestehen, etwa für Ärzte, Tier-
ärzte und ehemals für Ziviltechniker. Allerdings war 
durch das Adjektiv „eigenständige“ im Ministerratsvor-
trag vorgezeichnet, dass diese Versorgungseinrichtung 
im Unterschied zu jenen Versorgungseinrichtungen, die 
keine eigene Rechtspersönlichkeit besitzen, eigenstän-
dig bleiben sollte, was nicht anders verstanden werden 
kann, als dass sie eigene Rechtspersönlichkeit besitzen 
soll. Dieses Verständnis ist nicht nur vom allgemeinen 
Sprachgebrauch getragen, sondern bietet sich an, um bei 
geänderter Rechtsform eine größtmögliche Kontinuität 
der Organisation zu gewährleisten und eine unnötige 
Steigerung der legistischen Komplexität der Überleitung 
zu vermeiden.

Die Arbeitsgruppe ging daher von der Prämisse aus, dass 
der weiteren Gestaltung die rechtliche Eigenständigkeit 
der Nachfolgeeinrichtung der Versicherungsanstalt als ju-
ristische Person zugrunde zu legen sei.

Die legistische Strukturierung des Vorhabens ging wei-
ters davon aus, dass Fragen der Überleitung von Fragen 
des Dauerrechts zu trennen und jeweils in einem eige-
nen Gesetz zu regeln seien. Damit sollte erreicht werden, 
dass die Fragen der künftigen Notarversorgung nach 
der Übergangsphase in einem „funktional bereinigten“ 
Dauerrecht legistisch übersichtlich bleiben. Gleichwohl 
mussten aber die Übergangsprobleme in der Aufhebung 
des Notarversicherungsgesetzes sowie in der Auflösung 
der Versicherungsanstalt gelöst werden. Diese Über-
legungen mündeten über Vorschlag der Unterarbeits-
gruppe schließlich im Rahmen des Sozialversicherungs- 
Organisationsgesetzes – SV-OG, BGBl. I 100/2018 in die 
Beschlussfassung eines Bundesgesetzes zur Überfüh-
rung der Versicherungsanstalt des österreichischen No-
tariates in eine Versorgungsanstalt des österreichischen 
Notariates (Art 8 SV-OG6), eines Bundesgesetzes über die 
Versorgung für das österreichische Notariat (Notarver-
sorgungsgesetz – NVG 2020) in Art 9 SV-OG7, sowie eine 
gesonderte Aufhebung des Notarversicherungsgesetzes 
1972 (Art 10 SV-OG8).

6 Im Folgenden: Überleitungsgesetz.
7 Im Folgenden: Versorgungsgesetz. 
8 Im Folgenden: Aufhebungsgesetz.
9 Zur Bundeskompetenz Sozialversicherungswesen siehe Schrammel, Das Sozialrecht in der Rechtsprechung des öster-
reichischen Verfassungsgerichtshofs, VSSR 1983, 213ff. 
10 Aktuell: Bundesminister für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz.
11 Aktuell: Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz. 

2.2. KOMPETENZRECHTLICHE FR AGEN
In kompetenzrechtlicher Hinsicht war zu bedenken, dass 
die Versicherungsanstalt auf Basis der Bundeskompetenz 
in Art 10 Z 11 B-VG „Sozial- und Vertragsversicherungs-
wesen“ geregelt wurde. Auch soweit es sich um eine be-
rufsständische Versorgungseinrichtung handeln soll, 
kommt als kompetenzrechtliche Grundlage weiterhin Art 
10 Z 11 B-VG „Sozial- und Vertragsversicherungswesen“, 
darüber hinaus aber auch Art 10 Z 6 B-VG, nach dem dem 
Bund die Gesetzgebung und Vollziehung in „Angelegen-
heiten der Notare, der Rechtsanwälte und verwandter Be-
rufe“ zukommt, oder Art 10 Z 8 B-VG, der sich auf die 
„Einrichtung beruflicher Vertretungen, soweit sie sich auf 
das ganze Bundesgebiet erstrecken, mit Ausnahme solcher 
auf land- und forstwirtschaftlichem Gebiet“ bezieht, in Be-
tracht.

Sowohl die sozialversicherungsrechtliche als auch die 
berufsrechtlichen Kompetenzen9  boten jedenfalls aus-
reichend Gewähr dafür, eine Zuständigkeit der Bun-
desgesetzgebung zur Regelung der Überführung der 
Versicherungsanstalt in eine rechtlich selbständige Nach-
folgeorganisation zu begründen. Sowohl rechtliche wie 
faktische Probleme stellten sich allerdings hinsichtlich der 
Vollziehung: Zum einen weil die berufsrechtliche Kompe-
tenz des Bundes in der Vollziehung der beruflichen Vertre-
tungen lediglich Aspekte abdeckt, die sich auf das gesamte 
Bundesgebiet erstrecken; zum anderen weil die für berufs-
rechtliche Fragen des Notariats übliche Zuständigkeit des 
Justizressorts mangels Fachwissen um Probleme der sozia-
len Absicherung der Notare nicht zweckentsprechend ge-
wesen wäre. Diese Probleme sollten mit einer detaillierten 
Vollziehungsklausel im Versorgungsgesetz gelöst werden.

In dieser wurde vorgesehen, dass die Vollziehung der Be-
stimmungen des § 22 des Versorgungsgesetzes über die 
Gebühren- und Abgabenbefreiung, soweit sie sich auf die 
Befreiung von den Bundesverwaltungsabgaben beziehen, 
die Bundesregierung zuständig sein sollte. Verletzungen 
der Meldepflichten (§ 9 des Versorgungsgesetzes), die Ver-
letzungen der Standespflichten eines Notars bilden kön-
nen, wurden, soweit sie sich auf eine Ergänzung der NO 
beziehen, ebenso wie damit zusammenhängende verfah-
rensrechtliche Bestimmungen des § 75, soweit sie sich auf 
das Leistungsstreitverfahren erster und zweiter Instanz 
beziehen, in eine Einvernehmenskompetenz von Justizres-
sort10  sowie Sozialressort11 übertragen. Hinsichtlich aller 
übrigen Bestimmungen des Versorgungsgesetzes betraut 
die Vollziehungsklausel die Bundesministerin für Arbeit, 
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Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz mit der 
Vollziehung des Versorgungsgesetzes.12 

Im Übrigen wurde klargestellt, dass die Bundesministerin 
für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz 
die in § 412 ASVG iVm § 75 des Versorgungsgesetzes ge-
regelten Aufgaben der Feststellung der Zuständigkeit in 
unmittelbarer Bundesverwaltung zu vollziehen hat.13 

2.3. RECHTSFORM UND BEZEICHNUNG
Was Rechtsform und Bezeichnung der Nachfolgeorgani-
sation betrifft, kam die Unterarbeitsgruppe zum Schluss, 
dass keine Organisation des Privatrechts zu schaffen, 
sondern weiterhin das Konzept der juristischen Person 
des öffentlichen Rechts beizubehalten sei, die allerdings 
– um dem Ministerratsvortrag zu entsprechen – als „Ver-
sorgungsanstalt“ errichtet und bezeichnet werden sollte. 
Damit würde dem offensichtlich intendierten Charakter 
der Einrichtung insofern Rechnung getragen werden, 
als der vom Ministerratsvortrag im Unterschied zur 
Sozialversicherung gewünschte Charakter einer berufs-
ständischen Versorgungseinrichtung hervorgehoben 
werden würde, und der traditionellen Qualifikation ei-
ner Anstalt als einer Vermögensmasse, deren Substrat 
auch Immobilien umfasst, Rechnung getragen werden 
(ähnlich wie dies bei den Anstalten der Kranken- und 
Unfallfürsorge von Ländern und Gemeinden der Fall 
ist); und andererseits würde – anders als dies bei einer 
Anknüpfung an die bei den Ärztekammern übliche Ter-
minologie der „Wohlfahrtseinrichtung“ der Fall wäre 
– der Wohlfahrtsgedanke in den Hintergrund treten: 

12 § 109 Notarversorgungsgesetz. 
13 § 110 Notarversorgungsgesetz.
14 Die versicherungstechnischen Termini (zB „Versicherte“) mussten der Versorgungslogik angepasst werden (zB „Ver-
sorgungsberechtigte“). 

Wie gesetzliche Versorgungssysteme (etwa bei der Al-
tersversorgung der Beamten) wäre das Organisationsziel 
ein Rechtsanspruch auf eine planbare Absicherung für 
abstrakte Bedarfssituationen, wie es in der traditionellen 
Sozialrechtssystematik für Versorgungssysteme typisch 
ist. 

Die Unterarbeitsgruppe war der Überzeugung, dass sich 
dieses Organisationsziel – wie auch bei den Wohlfahrts-
einrichtungen anderer freier Berufe - nur erreichen lässt, 
wenn die Rechtsansprüche der erfassten Personen und die 
Kalkulation nach versicherungsmathematischen Grund-
sätzen gestaltet werden. Auch wenn es sich funktional 
weiterhin um eine Versicherung handelt, wurde jedoch in 
der Tradition der freien Berufe die Anknüpfung am Ver-
sorgungsbegriff für legitim angesehen.

2.4. BINNEN- UND AUSSENSTRUKTUR
Durch die Beibehaltung der eigenen Rechtspersönlich-
keit war nach Auffassung der Unterarbeitsgruppe ein-
fach zu gewährleisten, dass sowohl das Beitrags- als auch 
das Leistungsrecht weitestgehend unverändert bleiben 
können und auch keine gravierenden Eingriffe in die 
Binnenorganisation der Organisation erfolgen müssen. 
Damit war es möglich, im Versorgungsgesetz sowohl 
hinsichtlich der Organisation als auch hinsichtlich des 
Leistungs- und des Beitragsrechts weitestgehend an den 
bisherigen Organisationsvorschriften, Leistungs- und 
Beitragsregelungen anzuknüpfen. Allerdings wurde die 
Gelegenheit ergriffen, neben der durchgängigen termino-
logischen Anpassung14 kleinere Anpassungen der mate-

108 von 164

7a Abs. 2 wird der Ausdruc „überweisen die Gebietskrankenkassen“ 
„überweist die Österreichische Gesundheitskasse“

„§ 1, 2 und 4, 7 

wahrgenommen.“

8
Bundesgesetz zur Überführung der Versicherungsanstalt des österreichischen Notariates 

§ 1.

2019.

§ 2.

31.

§ 3.

, besoldungs
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riellen Regelung vorzuschlagen, die andernfalls eine bal-
dige Novelle erforderlich gemacht hätten. 

Durch die Regelung einer gesetzlichen Rechtsnachfolge 
sollte insbesondere auch die Notwendigkeit haftungs-
rechtlicher und prozessualer Sonderregelungen vermie-
den werden, weil alle Ansprüche und Haftungen unver-
ändert weitergeführt werden können.

Was die externe Struktur betrifft, war auch die Frage der 
Aufsicht zu prüfen: In Konsequenz der sozialversiche-
rungsrechtlichen Ausgestaltung in der Vergangenheit ob-
lag die Aufsicht dem Sozialressort; soweit es sich um eine 
berufsständische Versorgungseinrichtung handelt, käme 
die Aufsicht des Justizressorts in Betracht, ähnlich wie bei 
den Wohlfahrtsfonds der Ärztekammern das Gesundheits-
ressort die Aufsicht nicht nur über die Kammern, sondern 
auch über deren Wohlfahrtsfonds wahrnimmt. Soweit die 
Nachfolgeorganisation der Versicherungsanstalt jedoch 
als selbständige Einrichtung bestehen soll, war es von 
der Sache her und um die Etablierung zusätzlicher Ver-
waltungsstrukturen 
zu vermeiden nahe-
liegend, auch weiter-
hin das Sozialressort 
als Aufsichtsbehör-
de vorzusehen. Die 
Alternative, näm-
lich das Justizres-
sort formal mit den 
Aufsichtsaufgaben zu betrauen und zu ermächtigen, fach-
kundige Personen des Sozialressorts zur Wahrnehmung 
seiner Aufgaben heranzuziehen, wurde aus Transparenz-
gründen verworfen.

Um wie in der Vergangenheit eine Zusammenarbeit mit 
der Sozialversicherung zu ermöglichen, wurde explizit 
einerseits eine Regelung aufgenommen, die die Versor-
gungsanstalt verpflichtet, Daten zu melden15, und anderer-
seits die Versorgungsanstalt und die Träger der Sozialver-
sicherung zu gegenseitiger Verwaltungshilfe verpflichtet16.

2.5. DIENSTRECHT
Als unproblematisch erwies sich das Schicksal der Dienst-
verhältnisse, die zur Versicherungsanstalt bestanden: Un-
ter der Annahme, dass die Nachfolgeorganisation dieselben 
materiellen Aufgaben wie die Versicherungsanstalt erfüllt 
und unter der weiteren Annahme, dass die Vermögens-
werte und Verbindlichkeiten der Versicherungsanstalt auf 
die Versorgungsanstalt übertragen werden, handelt es sich 
um einen Betriebsübergang iSd Betriebsübergangs-RL mit 
der Folge, dass die Arbeitsverhältnisse auf einzelvertrag-

15 § 101 Notarversorgungsgesetz.
16 § 102 Notarversorgungsgesetz.
17 § 104 Notarversorgungsgesetz. 

licher Ebene unverändert auf die Nachfolgeorganisation 
übergehen. Für die betriebsverfassungsrechtlichen Fragen 
sind weiterhin die Regelungen des ArbVG maßgeblich; zur 
Absicherung der Rechte der Dienstnehmer aus dem Kol-
lektivvertrag wurde eine gesetzliche Spezialregelung über 
deren weitere Anwendung auf die bestehenden und künf-
tige Dienstverhältnisse vorgesehen17.

3. ABSCHLIESSENDE BEMERKUNGEN
Die Überführung der Versicherungsanstalt des österrei-
chischen Notariates in eine Versorgungsanstalt des öster-
reichischen Notariates war nicht Wunsch der Betroffenen, 
sondern Ergebnis einer klaren politischen Zielvorgabe, 
nämlich die Anzahl der Sozialversicherungsträger zu re-
duzieren. Eine solche Situation könnte zu großen politi-
schen Verwicklungen und Streit führen, wie mannigfal-
tige Beispiele der letzten Jahre zeigen. Im vorliegenden 
Fall zeigte der legislative Prozess und seine Vorbereitung 
allerdings, dass es möglich ist, eine solche Situation zur 
Zufriedenheit aller Beteiligten zu lösen. Voraussetzung da-
für ist offensichtlich, dass die Betroffenen und die beteilig-

ten Experten bereit 
sind, die legislativen 
Organe in ihren po-
litischen Vorstellun-
gen zu unterstützen. 
Andererseits respek-
tierten diese den 
Wunsch der Betrof-
fenen nach Erhal-

tung einer eigenständigen und weitestgehend unabhängi-
gen Einrichtung zur Absicherung der Standesangehörigen 
und ihrer Hinterbliebenen. Dies ist auch angesichts der 
Geschichte dieser Einrichtung und der Betonung der Un-
abhängigkeit in der Entscheidungsgewalt und der Finan-
zierung von anderen staatlichen Einrichtungen erklärbar 
und dem berufsrechtlichen Selbstverständnis der Angehö-
rigen des Notariats geschuldet. 

Dass es gelungen ist, in kurzer Frist eine gesetzliche 
Regelung zu entwickeln, die diesen Anliegen Rech-
nung trägt, und diese Regelung im parlamentarischen 
Prozess konfliktfrei zu behandeln und zu beschließen, 
kann aus Sicht des Verfassers beispielgebend sein. Hier 
zeigt sich: Wenn und soweit politische Entscheidungs-
träger klare Vorstellungen haben, mit der legistischen 
Ausarbeitung befasste Experten diese respektieren 
und umgekehrt, politische Entscheidungsträger wohl-
begründete Vorschläge seitens Betroffener und Ex-
perten berücksichtigen, können im Gesetzgebungsakt 
demokratische Willensbildung und Sachkompetenz 
befriedigende Ergebnisse erzielen.    n

Die Überführung in eine Versorgungsan-
stalt war nicht Wunsch der Betroffenen, 

sondern Ergebnis einer klaren politischen 
Zielvorgabe.
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Die Versicherungsanstalt von 
1948-2019: 
Eine Erfolgsgeschichte in Zahlen

Hofrat Mag. Dr. Felix Proksch

Erfolge lassen sich oft in Zahlen 
messen und ausdrücken. Das 
gilt auch für die – nicht zu-

letzt wirtschaftlichen – Erfolge der 
Versicherungsanstalt des österreichi-
schen Notariates in der Zeit ab dem 
Ende des Zweiten Weltkrieges bis 
heute. Zwar finden sich auch in der 
Zeit davor Erfolge betreffend die Al-
tersversorgung im österreichischen 
Notariat, ein großer Teil der schrift-
lichen Belege dafür ist jedoch leider 
1944 beim Brand des Justizpalastes 
in München, dem Sitz der Bayeri-
schen Notarkasse, mit der die Versi-
cherungsanstalt des österreichischen 
Notariates in der Zeit vom Juli 1939 
bis Juli 1945 zusammengeschlossen 
war, verloren gegangen. Weitgehend 
vollständiges und auch aussagekräf-
tiges Zahlenmaterial betreffend die 
Versicherungsanstalt liegt erst für die 
Zeit ab 1948 vor.

ENT WICKLUNG DER ZAHL 
DER VERSICHERTEN UND 
LEISTUNGSBEZIEHER/INNEN
Die jeweilige Zahl der Versicherten 
nach dem Notarversicherungsgesetz 
1972 (NVG) spiegelt einerseits die 
Bedeutung des Berufsstandes der 
Notarinnen und Notare in Österreich 
wieder, sie ist aber auch ein wesent-
licher Faktor für das Funktionieren 
eines Pensionssystems, das im Um-
lageverfahren über die Beiträge der 
Versicherten finanziert wird.

Wie aus der Abb. 1 zu ersehen ist, 
waren die Zahlen der Versicherten 
und der Leistungsbezieher/innen 
über einen langen Zeitraum ziemlich 
konstant, ein signifikanter Anstieg 
der Zahl der Versicherten war erst ab 
1980 zu verzeichnen, jener der Leis-
tungsbezieher/innen – der vorerst im 

Vergleich zu den Versicherten etwas 
moderater verläuft – erst ab den letz-
ten ca. zwanzig Jahren.

GESCHLECHTERVERTEILUNG
Interessant ist die Entwicklung des 
Frauenanteils im Notariat und damit 
auch in der Notarversicherung. Die 
erste Notariatskandidatin, d.h. die 
erste in der Notarversicherung weib-
liche Versicherte war 1968 zu ver-
zeichnen. Im selben Jahr standen ihr 
237 männliche Notariatskandidaten 
und 324 Notare gegenüber. Im Jahr 
1982 war die Zahl der Notariatskan-
didatinnen erstmals mit zwölf zwei-
stellig – gegenüber 255 männlichen 
Kollegen und 350 Notaren. 1990 wa-
ren 20 und im Jahr 2000 bereits 53 
Notariatskandidatinnen in der Notar-
versicherung versichert – gegenüber 
(in beiden Jahren) 295 Notariatskan-
didaten. Bis 2019 stieg die Zahl der 
nach dem NVG versicherten Notari-
atskandidatinnen auf 261. Zur selben 
Zeit betrug die Zahl der männlichen 
Kollegen 325.
In der Statistik der Notarversiche-
rung scheint erstmals im Jahr 1989 

eine Notarin als Versicherte auf. Im 
selben Jahr betrug die Anzahl der 
männlichen Notare 368. Im Jahr 
2000 standen zwölf Notarinnen 420 
männlichen Kollegen gegenüber. 
2010 waren es 31 und im Jahr 2019 
waren bereits 59 Notarinnen in der 
Notarversicherung versichert – ge-
genüber 460 Notaren.
Im Jahr 2008 wurde der ersten ehe-
maligen Notarin eine Alterspension 
zugesprochen. Im Jahr 2019 bezogen 
sechs Frauen Eigenpensionen nach 
dem NVG.

Die Entwicklung der Verteilung der 
Leistungsbezieher/innen auf die ver-
schiedenen Pensionsarten ist einen 
genaueren Blick wert.
In Abb. 2 ist die im Vergleich zu den 
Alterspensionen über einen langen 
Zeitraum hohe Zahl an Hinterblie-
benenleistungen (Witwen- und Wai-
senpensionen) besonders auffallend. 
Erst seit dem Jahr 2004 übersteigt 
die Zahl der Alterspensionisten jene 
der Witwenpensionsbezieherinnen. 
Augenfällig ist überdies die relativ 
konstant niedrige Zahl an Beziehern 
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von Berufsunfähigkeitspensionen.

PENSIONSBELASTUNGSQUOTE
Für die Versicherungsanstalt und das 
Funktionieren dieses im Umlagever-
fahren finanzierten Pensionssystems 
ist das Verhältnis der Zahl der Bei-
tragszahler/innen zu jener der Leis-
tungsbezieher/innen wesentlich. Als 
Kennzahl hiefür wird die Pensions-
belastungsquote (Zahl der Pensions-
empfänger/innen auf 1000 Versicher-
te) herangezogen; je niedriger die 

Quote ist, desto besser lässt sich das 
Pensionssystem im Umlageverfahren 
finanzieren.
Abb. 3 zeigt deutlich, dass die Versi-
cherungsanstalt nach dem Ende des 
Zweiten Weltkrieges mit einem eher 
ungünstigen Verhältnis von Aktiven 
zu Pensionsbeziehern zu kämpfen 
hatte. Erst ab den frühen 1980er-
Jahren sank die Pensionsbelastungs-
quote in der Notarversicherung sig-
nifikant unter 500 und liegt seither 
damit weit unter jener der gesamten 

gesetzlichen Pensionsversicherung 
in Österreich. 

ENT WICKLUNG BEITR AGS-
EINNAHMEN – LEISTUNGS-
AUFWAND
Wie gut der Generationenvertrag 
zwischen den Aktiven und den Pen-
sionisten funktioniert, lässt sich auch 
aus dem Verhältnis zwischen den 
Beitragseinnahmen und den Pensi-
onsausgaben ablesen.
Für ein sich im Umlageverfahren 
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Entwicklung der Mindestpension

– ohne Bundeszuschüsse – zu finan-
zierendes Pensionssystem ist typisch, 
dass sich Beitragseinnahmen und 
Pensionsaufwand ungefähr die Waa-
ge halten. Aus Abb. 4 sieht man, dass 
ab dem Jahr 2000 über Anraten der 
seit dieser Zeit jährlich beigezogenen 
Versicherungsmathematiker damit 
begonnen wurde, bewusst höhere 

Beitragseinnahmen und in der Folge 
Bilanzgewinne zu erzielen, um da-
mit Reserven für jene bereits vorher-
sehbaren Zeiten zu bilden, in denen 
demographiebedingt der Pensions-
aufwand stärker ansteigen und die 
Beitragseinnahmen voraussichtlich 
übersteigen wird.

MINDESTPENSION –  
ENT WICKLUNG
Die Versicherungsanstalt des österrei-
chischen Notariates war der einzige 
Pensionsversicherungsträger in Ös-
terreich, in dessen Leistungskatalog 
sich ab dem In-Kraft-Treten des NVG 
echte Mindestpensionen (Direkt- 
und Hinterbliebenenpensionen) und 

Abbildung 4

Abbildung 5
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allgemeine Rücklage

nicht nur, wie nach dem ASVG, ein 
garantiertes Mindesteinkommen in 
Form einer Ausgleichszulage fanden. 
Die jeweilige Mindestpension wurde 
jährlich mit dem Anpassungsfaktor 
der 1. Stufe (§ 20 NVG) angepasst.
Diese Form der Absicherung war ge-
rade für die Versicherungsfälle der 
Berufsunfähigkeit und des Todes 
von besonderer Bedeutung, da die 
Mindestpension unabhängig von der 
Zahl der erworbenen Versicherungs-
zeiten und der eingezahlten Beiträge 
geleistet wurde. Die Mindestpension 
war somit Ausdruck des in der Ver-
sicherungsanstalt besonders stark 
ausgeprägten Solidaritätsprinzips. 
Diese Mindestleistungen wurden im 
Wesentlichen unverändert in das 
System der Versorgungsanstalt des 
österreichischen Notariates übernom-
men, in dem das Prinzip der Solidari-
tät weiterhin eine bedeutende Rolle 
spielen wird.

ENT WICKLUNG DER ALLGE-
MEINEN RÜCKLAGE
Die jeweilige Höhe der allgemeinen 
Rücklage und deren Entwicklung 

können als Kennzahlen nicht zuletzt 
für die Bestandssicherheit einer Ver-
sorgungseinrichtung angesehen wer-
den.
Wie die Abb. 6 zeigt, ist die allgemei-
ne Rücklage ab 1945 bis zum Jahr 
2000 lediglich moderat gestiegen. Ab 
dem Jahr 2000 wurde, wie bereits 
iZm der Entwicklung der Beitrags-
einnahmen ausgeführt, über Anraten 
der Versicherungsmathematiker da-
mit begonnen, mit den jährlich erziel-
ten Bilanzgewinnen die Rücklagen zu 
erhöhen. Trotz dieser mittlerweile ge-
bildeten Reserven von mehr als 100 
Mio. EUR war die Versicherungsan-
stalt und bleibt auch die Versorgungs-
anstalt eine im Umlageverfahren und 
nicht im Kapitaldeckungsverfahren 
finanzierte Einrichtung.

RESÜMEE
Man könnte noch eine Vielzahl wei-
terer interessanter Statistiken und 
Kennzahlen der Versicherungsan-
stalt zeigen. Dies würde jedoch den 
Rahmen der vorliegenden Publika-
tion sprengen, es würde aber auch an 
der Aussage, an den Schlussfolgerun-

gen, die man aus den oben dargestell-
ten Zahlen, Daten und Fakten ziehen 
kann, nichts ändern. Die Grafiken 
zeigen nämlich deutlich, wie das Sys-
tem der notariellen Pensionsvorsorge 
nach dem Ende des Zweiten Welt-
krieges zunehmend stabiler wurde, 
wie sehr das Leistungsniveau im Ver-
hältnis zu den Beitragsleistungen der 
Versicherten überproportional gestie-
gen ist, ohne die Finanzierbarkeit des 
Systems, das sich selbst – ohne jegli-
che Ausfallshaftung des Bundes – zu 
finanzieren hat, langfristig zu gefähr-
den. Zuletzt stand die Versicherungs-
anstalt vor allem auch dank ihrer 
Reserven und dem bestens funktio-
nierenden und sich über lange Zeit 
bewährtem Regelwerk auf wahrlich 
festen Beinen. Die Versorgungsan-
stalt des österreichischem Notariates 
als deren Rechtsnachfolgerin ist dem-
nach auf einem starken Fundament 
errichtet, den besten Voraussetzun-
gen also, um die Erfolgsgeschichte 
der Versicherungsanstalt auch für 
die Versorgungsanstalt und die kom-
menden Generationen an Mitgliedern 
des Notarenstandes fortzusetzen. n

Abbildung 6
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In einer Zeit immer schneller vor sich gehender Ver-
änderungen wird es schwieriger, künftige Entwick-
lungen, ganz egal auf welchem Gebiet, vorherzusehen. 

Was den Berufsstand der Notarinnen, Notare, Notariats-
kandidatinnen und -kandidaten betrifft, sollte sich auf 
Grund dessen überschaubarer Größe doch etwas relativ 
leicht und mit ziemlich hoher Genauigkeit vorhersagen 
lassen, nämlich die künftige Entwicklung der Anzahl der 
Leistungsbezieher/innen und deren Verhältnis zur Zahl 
der Versicherten.

Wie anhand von Abbildung 7 unschwer zu erkennen ist, 
wird die Zahl der Bezieher/innen von Alterspensionen al-
lein auf Grund der gegebenen Demographie im Notariat 
ab dem Jahr 2024 über einen längeren Zeitraum signifi-
kant ansteigen. Ungefähr im Jahr 2060 werden wir eine 
Drittelparität zwischen Notarinnen und Notaren, Alters-
pensionistinnen und -pensionisten und Notariatskandida-
tinnen und -kandidaten (jeweils ungefähr 600 Personen) 
erreicht haben. Dies stellt die Versorgungsanstalt vor 
große Herausforderungen, auf die sie jedoch bereits vor-
bereitet ist. Die finanzielle Absicherung erfolgte vor allem 
durch die Bildung von Reserven gerade für die künftigen, 
jetzt schon vorhersehbaren Mehrausgaben für Pensionen. 
Zusätzlich wurden aber in den vergangenen Jahren auch 
durch Novellierungen des Notarversicherungsgesetzes 
1972, die sich in ihren Ergebnissen im Notarversorgungs-
gesetz wiederfinden, Maßnahmen getroffen, um auf län-
gere Sicht die Pensionsausgaben zu dämpfen und ohne 
weitere Belastungen der Aktiven wie der Leistungsbezie-
her/innen ein Gleichgewicht zwischen den Einnahmen 
und den Ausgaben herzustellen.

Darüber hinaus hat bereits der Gesetzgeber der Versi-
cherungsanstalt und nunmehr der Versorgungsanstalt 
ausreichend Mittel zur Verfügung gestellt, damit deren 
Verwaltungskörper nicht zuletzt unter Mitwirkung der 
gesetzlich verpflichtend beizuziehenden Versicherungs-
mathematiker die für die langfristige Finanzierbarkeit der 
Altersversorgung notwendigen Beschlüsse fassen können. 
Diese Mittel sind vor allem die Möglichkeit, jährlich durch 
die Hauptversammlung den jeweiligen Beitragssatz, die 
Faktoren für die Pensionsanpassung sowie die Höhe eines 
allfälligen Solidaritätsbeitrags beschließen zu lassen. An 
diesen Schrauben können die Versorgungsanstalt und de-

ren Funktionäre selbst drehen, um das System langfristig, 
sicher und nachhaltig in Gang zu halten.

TECHNISCHE ENT WICKLUNGEN
Ein erster Schritt, um dem Berufsstand der Notarinnen 
und Notare, der Notariatskandidatinnen und -kandida-
ten mit der Versorgungsanstalt eine zeitgemäße Ser-
viceeinrichtung zur Pensionsvorsorge zu bieten, war 
die Einrichtung einer eigenen Homepage, die seit 1. 
Jänner 2020 im Internet öffentlich einsehbar ist. Wei-
tere Schritte auf diesem Gebiet werden folgen. In Ar-
beit ist bereits die Digitalisierung sämtlicher Daten und 
Unterlagen der in die Vorsorge einbezogenen Personen. 
Geprüft wird schließlich die Machbarkeit und Wirt-
schaftlichkeit der Einrichtung eines Web-Portals, über 
welches die Standesmitglieder – frühestens 2022/2023 
– etwa ihre bei der Versorgungsanstalt gespeicherten 
Daten einsehen, über Antrag Verfahren einleiten und 
mit der Versorgungsanstalt auf elektronischem Wege 
kommunizieren können.

VERMÖGENSANLAGE
Eine der Herausforderungen in der Zukunft wird sein, 
das Vermögen der Versorgungsanstalt möglichst ertrag-
reich, gleichzeitig aber auch mit der gesetzlich gebotenen 
Sicherheit zu veranlagen. Dies wird keine einfach zu lö-
sende Aufgabe, einerseits bedingt durch die Zinsland-
schaft auf den Geld- und Finanzmärkten, an der sich 
voraussichtlich auch in den nächsten Jahren nichts än-
dern wird, andererseits auf Grund des anhaltend hohen 
Preisniveaus auf dem Immobilienmarkt. Kreativität und 
Phantasie, gepaart mit hoher Sachkenntnis und Verant-
wortungsbewusstsein werden beim Herangehen an diese 
Aufgabe gefragt sein.

RESÜMEE
Die Versorgungsanstalt ist auf einem starken Funda-
ment, dem der Versicherungsanstalt des österreichischen 
Notariates, aufgebaut. Sie verfügt über ausreichende 
Reserven, um in Kombination mit den gesetzlich zur 
Verfügung gestellten Werkzeugen, wie zB die jährliche 
Festsetzung des Beitragssatzes und der Anpassungsfak-
toren durch die Hauptversammlung, die in Zukunft zu 
erwartenden Herausforderungen erfolgreich bewältigen 
zu können.           n

Die Versorgungsanstalt des 
österreichischen Notariates: 
Ein kurzer Ausblick in die Zukunft

Hofrat Mag. Dr. Felix Proksch



Quelle: Valida Consulting

FEST SCHRIF T DER VERSORGUNGSANSTALT DES ÖSTERREICHISCHEN NOTARIATES   31

500

400

100

0

200

300

800

700

600

2020

Alterspension Berufsunfähigkeitspension

2030 2040 2050 2060 2070 2080 2088

Entwicklung der Anzahl der Leistungsbezieher/innen nach Pensionsart

Witwen(Witwer)pension

Waisenpension Kandidatinnen und Kandidaten Notarinnen und Notare

Abbildung 7




